
4. 5. 17 Zehntes Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes ........................

Ändert FFN 72-123

50

H 13614

49

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Hessen

2017

Tag Inhalt Seite

Nr. 6Ausgegeben zu Wiesbaden am 15. Mai 2017

4. 5. 17 Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psy-
chischen Krankheiten..........................................................................................

FFN 350-101; ändert FFN 310-63, 351-84, 352-3; hebt auf FFN 352-1, 352-2,
352-4

66

5. 4. 17 Verordnung zur Änderung der Hoheitszeichenverordnung�.............................
Ändert FFN 17-45

78

19. 4. 17 Dritte Verordnung zur Änderung der Aufbewahrungsverordnung ................

Ändert FFN 210-100

79



Artikel 1

Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juni 2005
(GVBl. I S. 441), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118),
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt
gefasst:

„§ 4 Kerncurricula, Lehrpläne
und Bildungsstandards“

b) Die Angabe zu § 4a wird gestri-
chen.

c) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt
gefasst:

„§ 15 Betreuungsangebote,
Ganztagsangebote und
Ganztagsschulen“

d) Nach der Angabe zu § 15b wird
die Angabe

„§ 15c Schulische Förderangebo-
te in den Ferien“

eingefügt.

e) Die Angabe zu § 43 wird wie folgt
gefasst:

„§ 43 Weitere Bestimmungen
für berufliche Schulen“

f) Die Angaben zu den §§ 49 und 50
werden wie folgt gefasst:

„§ 49 Förderauftrag

§ 50 Förderschwerpunkte“

g) Die Angabe zu § 52 wird wie folgt
gefasst:

„§ 52 Inklusive Schulbündnisse
und sonderpädagogische
Beratungs- und Förder-
zentren“

h) Die Überschrift des Vierten Ab-
schnitts des Fünften Teils wird wie
folgt gefasst:

„Pädagogische Maßnahmen, 
Ordnungsmaßnahmen und 

Maßnahmen zum Schutz von
Personen“

i) Nach der Angabe zu § 82a wird
die Angabe

„§ 82b Ausschluss von der Aus-
bildung“

eingefügt.

j) Nach der Angabe zu § 97 wird die
Angabe 

„Dritter Abschnitt

Qualitätsentwicklung und
Weiterentwicklung des 

Schulwesens“

eingefügt.

k) Die Angabe zu § 98 wird wie folgt
gefasst:

„§ 98 Qualitätsentwicklung der
Schule“

l) Nach § 98 wird die Angabe zum
Dritten Abschnitt des Siebten Teils
gestrichen.

m) Die Angabe zu § 109 wird wie
folgt gefasst:

„§ 109 Vertretung der Eltern 
ausländischer
Schülerinnen und
Schüler“

n) Die Angabe zu § 157 wird wie
folgt gefasst:

„§ 157 Abweichende
Finanzierung“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 6 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„Schülerinnen und Schüler mit
Teilleistungsstörungen haben An-
spruch auf individuelle Förderung.
Hochbegabte Schülerinnen und
Schüler sollen durch Beratung und
ergänzende Bildungsangebote in
ihrer Entwicklung gefördert wer-
den.“

b) Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Das zwischen den Lehr-
kräften und den Schülerinnen und
Schülern einer Schule bestehen-
de Obhutsverhältnis verpflichtet
Lehrkräfte zu einem verantwor-
tungsvollen und vertrauensvollen
Umgang mit Nähe und Distanz;
sexuelle Kontakte zwischen Lehr-
kräften und Schülerinnen oder
Schülern sind mit dem Bildungs-
und Erziehungsauftrag unverein-
bar und daher unzulässig. Diese
Grundsätze binden auch das übri-
ge an der Schule tätige Personal.
Satz 1 und 2 gelten auch für Schu-
len in freier Trägerschaft.“

c) Abs. 10 wird wie folgt gefasst:

„(10) Die Schule arbeitet mit
den Einrichtungen der Jugendhil-
fe und den Jugendämtern zusam-
men und bezieht diese im erfor-
derlichen Umfang in Problemlö-
sungsprozesse hinsichtlich in ih-
rem Wohl gefährdeter Schülerin-
nen und Schüler ein. Werden
Lehrkräften gewichtige Anhalts-
punkte für eine Gefährdung des
Wohls einer Schülerin oder eines
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Schülers bekannt, so sollen sie mit
ihr oder ihm nach Lösungen su-
chen und, soweit erforderlich, auf
die Inanspruchnahme von Hilfen
hinwirken. Die Eltern sind einzu-
beziehen, soweit dadurch der
wirksame Schutz der Schülerin
oder des Schülers nicht infrage ge-
stellt wird. Satz 1 bis 3 gelten auch
für Schulen in freier Trägerschaft.“

d) Als neuer Abs. 15 wird eingefügt:

„(15) Werbung für Produkte
oder Dienstleistungen ist an Schu-
len unzulässig. Schulen dürfen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwen-
dungen von Dritten entgegenneh-
men und auf deren Leistungen in
geeigneter Weise hinweisen
(Sponsoring), wenn die damit ver-
bundene Werbewirkung begrenzt
und überschaubar ist, deutlich hin-
ter den schulischen Nutzen zu-
rücktritt und das Sponsoring mit
dem Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule vereinbar ist. Die
Entscheidung trifft die Schulleite-
rin oder der Schulleiter. Das Kul-
tusministerium kann durch Richtli-
nien nähere Regelungen treffen.“

e) Der bisherige Abs. 15 wird 
Abs. 16.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 4

Kerncurricula, Lehrpläne und 
Bildungsstandards“

b) In Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe
„(§ 3 Abs. 15)“ durch „(§ 3 
Abs. 16)“ ersetzt.

c) Als Abs. 6 und 7 werden angefügt:

„(6) Sind für Unterrichtsfächer,
Lernbereiche oder Aufgabenge-
biete Kerncurricula nicht be-
stimmt, wird der Unterricht auf der
Grundlage von Lehrplänen erteilt.
Abs. 3 und 5 gelten entsprechend.

(7) Rahmenlehrpläne für den
berufsbezogenen Unterricht in der
Berufsschule in nach dem Berufs-
bildungsgesetz vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474), und der
Handwerksordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
24. September 1998 (BGBl. I 
S. 3075, 2006 I S. 2095), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474),
anerkannten Ausbildungsberufen,
die von der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland
beschlossen und im Bundesanzei-
ger veröffentlicht worden sind,
können als Lehrpläne im Sinne
des Abs. 6 Satz 1 unmittelbar für
verbindlich erklärt werden.“

4. § 4a wird aufgehoben.
5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nr. 3 werden nach dem

Wort „Bildungsgängen“ die
Wörter „mit Ausnahme der
Fachoberschule“ eingefügt.

bb) In Nr. 4 werden nach dem
Wort „Bildungsgängen“ die
Wörter „sowie der Fachober-
schule“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ab der Mittelstufe (Sekun-

darstufe I) der allgemein bilden-
den Schulen bereitet die Schule
im Rahmen der Berufs- und Studi-
enorientierung fächerübergreifend
auf die Berufswahl und künftige
Berufsausbildung der Schülerin-
nen und Schüler vor. Die Vermitt-
lung der entsprechenden fachli-
chen und überfachlichen Kompe-
tenzen ist Teil des Unterrichts in
allen Unterrichtsfächern. Näheres
wird durch Rechtsverordnung ge-
regelt.“

6. § 6 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „öko-

logische Bildung und Umwelter-
ziehung“ durch „Umweltbildung
und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ ersetzt, nach dem Wort
„Grundbildung“ werden ein Kom-
ma und das Wort „Medienbil-
dung“ eingefügt und nach dem
Wort „Friedenserziehung,“ die
Wörter „Menschenrechtsbildung
und“ eingefügt.

b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 4a
Abs. 1“ durch „§ 4 Abs. 6“ ersetzt.

7. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird wie folgt
gefasst:
„Die Sexualerziehung soll das Be-
wusstsein für eine persönliche Intim-
sphäre und für ein gewaltfreies, res-
pektvolles Verhalten in gegenwärti-
gen und zukünftigen persönlichen
und partnerschaftlichen Beziehungen
entwickeln und fördern sowie die
grundlegende Bedeutung von Ehe,
Familie und eingetragener Lebens-
partnerschaft vermitteln. Bei der Se-
xualerziehung ist Zurückhaltung zu
wahren sowie Offenheit gegenüber
den verschiedenen Wertvorstellungen
und sexuellen Orientierungen zu be-
achten; jede einseitige Beeinflussung
ist zu vermeiden.“

8. In § 8a Abs. 2 werden nach dem Wort
„Umfang“ ein Komma und das Wort
„Förderort“ eingefügt.

9. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Dem Abs. 3 werden folgende Sät-

ze angefügt:
„Schulen nach Satz 1 Nr. 1 können
auch als Schulen für Kranke ein-
gerichtet werden. Zur Erfüllung
der Berufsschulpflicht bei An-
spruch auf sonderpädagogische
Förderung nach § 64 können ne-
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ben den allgemeinen beruflichen
Schulen nach Satz 1 Nr. 2 auch
Förderberufsschulen eingerichtet
werden.“

b) Abs. 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Eigenständige Schulen

können zu einer Schule zusam-
mengelegt werden, die die beste-
henden Standorte beibehält, wenn
diese Organisationsform eine sinn-
volle Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sichert und fördert (Ver-
bundschulen).“

c) Dem Abs. 9 wird folgender Satz
angefügt:
„Schulen gleicher Schulstufe kön-
nen gemeinsam ein Schulcurricu-
lum (§ 4 Abs. 4 Satz 1) entwi-
ckeln.“

10. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem

Wort „die“ die Wörter „Fachober-
schule, die“ eingefügt.

b) Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:
„Der Abschluss der Fachoberschu-
le berechtigt zur Aufnahme eines
Studiums an einer Hochschule für
angewandte Wissenschaften oder
in einem gestuften Studiengang
an einer Universität.“

c) In Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 wird das
Wort „Fachhochschulen“ durch
die Wörter „einer Hochschule für
angewandte Wissenschaften oder
in einem gestuften Studiengang
an einer Universität“ ersetzt.

11. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst:
„§ 15

Betreuungsangebote, Ganztagsan-
gebote und Ganztagsschulen“

b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem
Wort „hinausgehen“ die Wörter
„und sich auch auf die Ferien er-
strecken können“ eingefügt.

c) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:
„(3) Schulen mit Ganztagsan-

geboten und Ganztagsschulen
nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 verbinden
den Unterricht sowie weitere Bil-
dungs- und Betreuungsangebote
auf der Grundlage einer pädago-
gischen und organisatorischen
Konzeption miteinander.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:
„Durch Einbeziehung des Schul-
trägers und der öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe kann das Bil-
dungs- und Betreuungsangebot
weiter ausgedehnt werden (Pakt
für den Nachmittag) und sich auch
auf die Ferien erstrecken.“

e) Die bisherigen Abs. 4 und 5 wer-
den die Abs. 5 und 6 und wie folgt
gefasst:

„(5) Die Ganztagsschule nach
Abs. 1 Nr. 3 erweitert die Angebo-
te der Schulen mit Ganztagsange-
boten um eine rhythmisierte Orga-
nisation des Tagesablaufs, bei der
Unterricht und Ganztagsangebote
auf den Vormittag und den Nach-
mittag verteilt werden können, um
die pädagogischen und sonderpä-
dagogischen Belange ganzheitlich
berücksichtigen zu können. Ganz-
tagsschulen können in teilgebun-
dener und in gebundener Form or-
ganisiert werden; die Entschei-
dung darüber trifft die Schulkon-
ferenz. In der teilgebundenen
Form ist die Teilnahme an diesen
Angeboten für die Schülerinnen
und Schüler einzelner Klassen
oder Jahrgangsstufen verpflich-
tend. In der gebundenen Form ist
die Teilnahme für alle Schülerin-
nen und Schüler verpflichtend.

(6) Zu Schulen mit Ganztagsan-
geboten und Ganztagsschulen
können auf Antrag der Schulkon-
ferenz Grundschulen, Schulen der
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und
Förderschulen, insbesondere mit
Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung, entwickelt werden. Der
Antrag auf Einrichtung einer
Ganztagsschule nach Abs. 1 Nr. 3
bedarf der Zustimmung der Ge-
samtkonferenz. Über die Einrich-
tung einer Ganztagsschule ent-
scheidet der Schulträger im Rah-
men des Förderplanes des Landes
nach § 146 mit der Maßgabe, dass
die Ganztagsschule keine Grund-
lage im Schulentwicklungsplan
(§ 145) haben muss.“

12. In § 15a Abs. 2 wird die Angabe „§ 17
Abs. 4 Satz 2“ durch „§ 17 Abs. 4 
Satz 2 und 4“ ersetzt.

13. Als § 15c wird eingefügt:

„§ 15c

Schulische Förderangebote
in den Ferien

Förderangebote in den Ferien
können als schulische Veranstaltun-
gen durchgeführt werden. Über eine
Durchführung als schulische Veran-
staltung entscheidet bei Angeboten,
an denen die Schülerinnen und Schü-
ler nur einer Schule teilnehmen, die
Schulleiterin oder der Schulleiter. Im
Übrigen entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde.“

14. Dem § 17 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 15 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt.“

15. Dem § 23 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes bestehende eigenständige Haupt-
schulen werden durch Beschluss des
Schulträgers auf der Grundlage einer
planerischen Vorbereitung im Schul-
entwicklungsplan in eine andere
Schulform überführt, neue nicht mehr
errichtet.“
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16. § 23b Abs. 1 Satz 1 wird durch fol-
gende Sätze ersetzt:

„In der verbundenen Haupt- und Re-
alschule werden die Bildungsgänge
der Hauptschule und der Realschule
pädagogisch und organisatorisch ver-
bunden als aufeinander bezogene
Schulzweige geführt. Verbundene
Haupt- und Realschulen können in
den Jahrgangsstufen 5 und 6 mit ei-
ner Förderstufe beginnen.“

17. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird nach der An-
gabe „(Jahrgangsstufen 5 bis 10)“
die Angabe „oder parallel 5-jährig
und 6-jährig“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach der
Angabe „6-jährige“ die An-
gabe „oder parallele 5-jährige
und 6-jährige“ und nach dem
Wort „Schulkonferenz“ die
Wörter „mit einer Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln
ihrer Mitglieder“ eingefügt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Auf der Grundlage einer sol-
chen Entscheidung kann ge-
genüber dem Schulträger
kein räumlicher Mehrbedarf
geltend gemacht werden.“

c) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Entscheidung nach
Abs. 3 Satz 1 trifft bei der Errich-
tung eines Gymnasiums der
Schulträger.“

18. In § 25 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„Satz 2“ durch „Satz 3“ ersetzt.

19. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 5 wird nach der An-
gabe „(Jahrgangsstufen 5 bis 10)“
die Angabe „oder parallel 5-jährig
und 6-jährig“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 2 wird nach der
Angabe „6-jährige“ die An-
gabe „oder parallele 5-jährige
und 6-jährige“ eingefügt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe
„Satz 2 bis 4“ durch „Satz 3
bis 5“ ersetzt.

c) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Entscheidung nach 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 trifft bei
der Errichtung einer schulformbe-
zogenen Gesamtschule der Schul-
träger. Die Umwandlung einer
schulformübergreifenden (inte-
grierten) Gesamtschule in eine
schulformbezogene (kooperative)
Gesamtschule gilt nicht als Errich-
tung im Sinne von Satz 1.“

20. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 5 und 6 wird aufgeho-
ben.

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Zur Umsetzung eines be-
sonderen pädagogischen Konzepts
kann mit Zustimmung der Schul-
aufsichtsbehörde von einer Kurs-
differenzierung nach Abs. 2 ganz
oder in einzelnen Fächern und
Jahrgangsstufen abgesehen wer-
den und die Fachleistungsdiffe-
renzierung ausschließlich binnen-
differenziert erfolgen. Die Gesamt-
konferenz kann beschließen, in
den Jahrgangsstufen 9 und 10 ab-
schlussbezogene Klassen zu bil-
den.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.
21. § 28 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Insbesondere sind die Fördermaß-
nahmen für Lerngruppen mit erhöh-
tem Praxisbezug im Bildungsgang
der Hauptschule näher auszugestal-
ten, die Voraussetzungen näher zu
bestimmen, unter denen am Ende des
zehnten Hauptschuljahrs ein mittlerer
Abschluss erworben werden kann,
und die Zusammenarbeit zwischen
den Schulen der Sekundarstufe I und
der Sekundarstufe II mit dem Ziel zu
regeln, den Schülerinnen und Schü-
lern den Übergang in die Sekundar-
stufe II zu erleichtern.“

22. § 31 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:
„In der Qualifikationsphase werden
die Fächer in Grundkursen (Kursen
mit grundlegendem Anforderungsni-
veau) und Leistungskursen (Kursen
mit erhöhtem Anforderungsniveau)
unterrichtet.“

23. § 35 wird wie folgt gefasst:
„§ 35

Berufliche Gymnasien
(1) Berufliche Gymnasien führen

zur allgemeinen Hochschulreife. Sie
werden durch berufliche Fachrichtun-
gen geprägt, die sich in Agrarwirt-
schaft, Ernährung, Gesundheit und
Soziales, Technik sowie Wirtschaft
gliedern. In der Fachrichtung Ge-
sundheit und Soziales können die
Schwerpunkte Gesundheit sowie Pä-
dagogik angeboten werden. In der
Fachrichtung Technik können die
Schwerpunkte Bautechnik, Biologie-
technik, Chemietechnik, Datenverar-
beitungstechnik, Elektrotechnik, Ge-
staltungs- und Medientechnik, Ma-
schinenbau, Mechatronik, Physik-
technik, Umwelttechnik sowie
schwerpunktübergreifend Datenver-
arbeitungstechnik-Elektrotechnik an-
geboten werden. Berufliche Gymna-
sien vermitteln in der gewählten
Fachrichtung oder dem gewählten
Schwerpunkt Teile einer Berufsaus-
bildung.

(2) Für berufliche Gymnasien gel-
ten die §§ 31 bis 34 entsprechend, so-
weit im Folgenden nichts anderes ge-
regelt ist.

(3) An den beruflichen Gymnasien
kann ein Teil der Verpflichtungen
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nach § 34 Abs. 1 durch Auflagen in
den beruflichen Fachrichtungen und
Schwerpunkten ersetzt werden.

(4) Zum sprachlich-literarisch-
künstlerischen Aufgabenfeld gehören
das Fach Deutsch und die Fremdspra-
chen. Die Fächer Musik, Kunst und
Darstellendes Spiel können angebo-
ten werden. Weitere Fächer können
durch Rechtsverordnung bestimmt
werden.

(5) Zum gesellschaftswissenschaft-
lichen Aufgabenfeld gehören die Fä-
cher Politik und Wirtschaft, Geschich-
te, Religion, Betriebswirtschaftslehre,
Gesundheitsökonomie, Pädagogik,
Psychologie, Umweltökonomie, Wirt-
schaftslehre des Landbaus, Wirt-
schaftslehre des Haushalts sowie
Wirtschaftslehre, insbesondere Be-
triebswirtschaftslehre. Weitere Fächer
können durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden.

(6) Zum mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Aufgaben-
feld gehören die Fächer Mathematik,
Biologie, Chemie, Physik, Agrartech-
nik, Ernährungslehre, Gesundheits-
lehre, Bautechnik, Biologietechnik,
Chemietechnik, Datenverarbeitungs-
technik, Elektrotechnik, Gestaltungs-
und Medientechnik, Maschinenbau,
Mechatronik, Physiktechnik, schwer-
punktübergreifend Datenverarbei-
tungstechnik-Elektrotechnik, Techno-
logie, Technische Kommunikation,
Umwelttechnik, Rechnungswesen so-
wie Datenverarbeitungstechnik. Wei-
tere Fächer können durch Rechtsver-
ordnung bestimmt werden.

(7) Bei der Wahl der Grund- und
Leistungskurse sind die Vorschriften
zu beachten, die für die berufliche
Fachrichtung oder den Schwerpunkt
gelten. Von den nach § 34 Abs. 2 zu
wählenden zwei Leistungsfächern
muss das erste Deutsch, eine Fremd-
sprache, Mathematik oder eine Na-
turwissenschaft sein. Das zweite Leis-
tungsfach ist das Fach der gewählten
Fachrichtung oder des gewählten
Schwerpunktes nach Abs. 1.“

24. Dem § 35a wird folgender Satz ange-
fügt:

„§ 31 Abs. 5 gilt entsprechend.“

25. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter
„sie kann“ durch „in begründeten
Ausnahmefällen kann sie“ ersetzt.

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Leistungsbewertung in
der Fachoberschule erfolgt nach
einem System mit 15 Punkten 
(§ 73).“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und das Wort „Fachhochschule“
wird durch die Wörter „Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften
oder in einem gestuften Studien-
gang an einer Universität“ ersetzt.

26. In § 38 Abs. 2 Nr. 5 werden nach dem
Wort „Unterrichtsfächer“ ein Komma
sowie die Angabe „Fachrichtungen
oder Schwerpunkte nach § 35 Abs. 1“
eingefügt.

27. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3
und in Satz 1 werden vor dem
Punkt ein Semikolon und die Wör-
ter „sie führen die Bezeichnung
Höhere Berufsfachschule“ einge-
fügt.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4.

d) Abs. 6 wird aufgehoben.

28. § 42 Abs. 3 Satz 2 und 3 wird wie
folgt gefasst:

„Der Besuch der Fachschule für Sozi-
alwesen (Fachrichtung Sozialpädago-
gik oder Fachrichtung Heilerzie-
hungspflege) setzt eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, aufbauend auf
einem mittleren Abschluss (§ 13 
Abs. 4), voraus. Der Besuch der Fach-
schule für Sozialwesen (Fachrichtung
Heilpädagogik) setzt einen mittleren
Abschluss und in der Regel den Ab-
schluss der Fachschule für Sozialwe-
sen (Fachrichtung Sozialpädagogik
oder Fachrichtung Heilerziehungs-
pflege) voraus.“

29. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 43

Weitere Bestimmungen für 
berufliche Schulen“

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Umschulungsmaß-
nahmen der Bundesagentur für
Arbeit mit einem Umschulungs-
vertrag sind für die Dauer der
Maßnahme zum Besuch berufs-
qualifizierender Bildungsgänge an
beruflichen Schulen berechtigt.
Für die Teilnahme am Unterricht
kann eine dem Aufwand ange-
messene Gebühr erhoben wer-
den.“

30. § 45 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

31. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 49

Förderauftrag“

b) Abs. 2 wird durch die folgenden
Abs. 2 und 3 ersetzt:

„(2) Den Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung erfüllen
die allgemein bildenden und be-
ruflichen Schulen nach § 11 
Abs. 3, die nicht Förderschulen
sind (allgemeine Schulen), sowie
die Förderschulen mit ihren ver-
schiedenen Förderschwerpunkten
nach § 50 Abs. 1.
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(3) Die allgemeinen Schulen
und die Förderschulen haben den
gemeinsamen Auftrag, bei der Re-
habilitation und Integration der
Kinder und Jugendlichen mit An-
spruch auf sonderpädagogische
Förderung in die Gesellschaft mit-
zuwirken und dabei mit den Be-
hörden und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe und den
Trägern der Sozialhilfe zusam-
menzuarbeiten. Die Maßnahmen
nach Abs. 1 sind in Zusammenar-
beit von allgemeiner Schule, För-
derschule und sonderpädagogi-
schen Beratungs- und Förderzen-
tren zu entwickeln.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

32. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 50

Förderschwerpunkte“

b) Die Abs. 1 und 2 werden aufgeho-
ben.

c) Die Abs. 3 bis 5 werden die Abs. 1
bis 3.

33. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„und ohne diesen Förderan-
spruch“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe 
„§ 49 Abs. 3“ durch die Anga-
be „§ 49 Abs. 4“ ersetzt.

b) Als Abs. 3 und 4 werden angefügt:

„(3) In der beruflichen Schule
kann der Anspruch auf sonderpä-
dagogische Förderung außer in
den Formen der inklusiven Be-
schulung in der Regelklasse auch
als teilweise Teilnahme mit zusätz-
lichen Förderangeboten an der be-
ruflichen Schule oder in Bildungs-
gängen erfüllt werden, die auf ei-
ne Berufsausbildung oder eine Be-
rufstätigkeit vorbereiten oder für
einen Beruf qualifizieren.

(4) Bei der inklusiven Beschu-
lung müssen die Anschlussfähig-
keit und die Durchlässigkeit zwi-
schen den Bildungsgängen ge-
wahrt bleiben.“

34. § 52 wird wie folgt gefasst:

„§ 52

Inklusive Schulbündnisse und 
sonderpädagogische Beratungs- 

und Förderzentren

(1) Zur Umsetzung des inklusiven
Unterrichts bilden alle allgemeinen
Schulen und Förderschulen (§ 49 
Abs. 2) des Dienstbezirks eines Staat-
lichen Schulamts ein Schulbündnis
(inklusives Schulbündnis). Entspre-
chend der regionalen Struktur kön-
nen auch mehrere Bündnisse parallel

gebildet werden. Die Entscheidung
hierüber trifft die Schulaufsichtsbe-
hörde im Benehmen mit den Schul-
trägern. Die sonderpädagogischen
Beratungs- und Förderzentren (Abs. 3
und 4) sind Teil der inklusiven Schul-
bündnisse. Ersatzschulen können in
den inklusiven Schulbündnissen nach
Maßgabe des Abs. 2 mitwirken.

(2) Die inklusiven Schulbündnisse
haben die Aufgabe, unter der Leitung
der Schulaufsichtsbehörde die Stand-
orte für den inklusiven Unterricht für
die Schülerinnen und Schüler mit An-
spruch auf sonderpädagogische För-
derung entsprechend den Förder-
schwerpunkten nach § 50 Abs. 1 fest-
zulegen. An den Beratungen nehmen
die Schulleiterinnen und Schulleiter
der Bündnisschulen und der Schule,
an der das Beratungs- und Förderzen-
trum eingerichtet ist, sowie je eine
Vertreterin oder ein Vertreter der
Schulträger teil. Die Leiterinnen und
Leiter von Ersatzschulen können an
den Beratungen ohne Stimmrecht
teilnehmen, soweit die Träger dieser
Schulen damit einverstanden sind.
Ziel der Beratungen ist es, dem
Wunsch der Eltern von Kindern mit
Anspruch auf sonderpädagogische
Förderung nach einer inklusiven Be-
schulung grundsätzlich entsprechen
zu können. Die Festlegungen nach
Satz 1 sind jährlich zu überprüfen
und gegebenenfalls fortzuschreiben.

(3) Die zuständigen sonderpäda-
gogischen Beratungs- und Förderzen-
tren beraten und unterstützen die all-
gemeinen Schulen bei vorbeugenden
Maßnahmen und Maßnahmen zur
Minderung von Beeinträchtigungen
sowie bei der inklusiven Beschulung.
Sie stellen den allgemeinen Schulen
Förderschullehrkräfte für den inklusi-
ven Unterricht im Rahmen des Stel-
lenkontingents zur Verfügung. Sie ar-
beiten mit den Beratungsstellen und
Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zusammen.

(4) Förderschulen und allgemeine
Schulen können zugleich als sonder-
pädagogische Beratungs- und Förder-
zentren eingerichtet werden. Über
die Einrichtung entscheidet das Kul-
tusministerium im Benehmen mit
dem Schulträger.“

35. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3
und in Satz 1 wird die Angabe 
„(§ 50 Abs. 3)“ durch „(§ 50
Abs. 1)“ ersetzt.

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4.

36. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Alle schulpflichtigen Kin-
der werden in die allgemeine
Schule aufgenommen. Bei An-
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spruch auf sonderpädagogische
Förderung kann bei der Anmel-
dung nach § 58 Abs. 1 Satz 2
durch die Eltern die unmittelbare
Aufnahme in der Förderschule be-
antragt werden. Wenn zum Zeit-
punkt der Anmeldung unter Be-
rücksichtigung des bisherigen Bil-
dungsverlaufs des Kindes An-
spruch auf sonderpädagogische
Förderung bestehen kann und kei-
ne unmittelbare Aufnahme in die
Förderschule beantragt wurde,
entscheidet im Rahmen der Abs. 2
bis 4 die Schulleiterin oder der
Schulleiter nach Anhörung der El-
tern und im Benehmen mit der
Schulaufsichtsbehörde über Art,
Umfang und Organisation der son-
derpädagogischen Förderung. Auf
Antrag der Eltern ist das Verfah-
ren nach Abs. 2 bis 4 unmittelbar
nach der Anmeldung durchzufüh-
ren.“

b) Abs. 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt
gefasst:

„Kommt ein Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung bei einer
Schülerin oder einem Schüler in
Betracht und reichen allgemeine
Maßnahmen der Prävention und
der Förderung nicht aus oder sind
solche nicht möglich, wird unver-
züglich ein Förderausschuss nach
Abs. 3 einberufen. Auf der Grund-
lage von dessen Empfehlung ent-
scheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter der allgemeinen Schu-
le nach Anhörung der Eltern im
Benehmen mit der Schulaufsichts-
behörde über Art, Umfang und
Organisation der sonderpädagogi-
schen Förderung.“

c) In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„§ 49 Abs. 3“ durch die Angabe 
„§ 49 Abs. 4“ ersetzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Kann an der zuständigen
allgemeinen Schule die notwendi-
ge sonderpädagogische Förderung
nicht oder nicht ausreichend erfol-
gen, bestimmt die Schulaufsichts-
behörde auf der Grundlage der
Empfehlung des Förderausschus-
ses nach Anhörung der Eltern im
Einvernehmen mit dem Schulträ-
ger im Rahmen der Festlegung
des inklusiven Schulbündnisses
nach § 52 Abs. 2 Satz 1, an wel-
cher allgemeinen Schule oder För-
derschule die Beschulung erfolgt.“

e) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Kann sich der Förderausschuss
nicht auf eine Empfehlung eini-
gen, entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde im Benehmen mit
der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter auf der Grundlage der Stel-
lungnahme sowie der gegebenen-
falls eingeholten Gutachten nach
Abs. 2 Satz 3, des betreffenden

Förderschwerpunkts sowie der
Festlegung des inklusiven Schul-
bündnisses nach § 52 Abs. 2 
Satz 1.“

37. § 55 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:
„7. über die Aufgaben und die Orga-

nisation der inklusiven Schul-
bündnisse sowie der sonderpäda-
gogischen Beratungs- und Förder-
zentren,“

38. In § 58 Abs. 2 wird die Angabe „(§ 54
Abs. 2)“ durch „(§ 54 Abs. 1 Satz 2)“
ersetzt.

39. § 59 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:
„Für Jugendliche, die nach dem Ende
der Vollzeitschulpflicht (Abs. 1) keine
weiterführende Schule besuchen, kei-
nen Wehr-, Zivil-, Bundesfreiwilligen-
oder Jugendfreiwilligendienst ableis-
ten und in kein Ausbildungsverhält-
nis im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes und keine Maßnahme der Bun-
desagentur für Arbeit eintreten, wird
die Vollzeitschulpflicht um ein Jahr
verlängert.“

40. § 60 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die nach § 59 Abs. 3 ver-
längerte Vollzeitschulpflicht kann
durch den Besuch einer Schule im
Bereich der Mittelstufe (Sekundar-
stufe I), einer beruflichen Vollzeit-
schule oder des außerschulischen
Bildungsangebotes einer Produkti-
onsschule erfüllt werden. Zwi-
schen Produktionsschulen und be-
ruflichen Schulen können mit Ge-
nehmigung der Schulaufsichtsbe-
hörde Kooperationen vereinbart
werden.“

b) Dem Abs. 4 wird der folgende Satz
angefügt:
„Schülerinnen und Schüler mit
Anspruch auf sonderpädagogische
Förderung erfüllen die Schul-
pflicht durch den Besuch derjeni-
gen Grundschule, die nach § 52
Abs. 2 Satz 1 als Standort für den
inklusiven Unterricht entspre-
chend dem jeweiligen Förder-
schwerpunkt nach § 50 Abs. 1
festgelegt worden ist.“

41. § 61 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für Schülerinnen und
Schüler mit Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung kann die
Schulpflicht auf Antrag oder nach
Anhörung der Eltern durch die
Schulleiterin oder den Schulleiter
um bis zu drei Jahre verlängert
werden, wenn anzunehmen ist,
dass sie dadurch dem angestreb-
ten Abschluss näher gebracht wer-
den können. Den Schülerinnen
und Schülern, deren Vollzeitschul-
pflicht nach Satz 1 um drei Jahre
verlängert wurde, ist auf Antrag
der Eltern durch die Schulauf-
sichtsbehörde zu gestatten, die
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Schule nach Beendigung der Voll-
zeitschulpflicht bis zu zwei weitere
Jahre zu besuchen, wenn sie da-
durch dem Abschluss an dieser
Schule näher gebracht werden
können oder wenn die weitere
Verlängerung des Schulbesuchs
an dieser Schule geeignet ist, die
Aussichten der Schülerinnen und
Schüler auf dem Berufs- oder Ar-
beitsmarkt zu verbessern.“

b) In Abs. 3 werden die Wörter „wird
die Vollzeitschulpflicht um ein
Jahr verlängert“ durch „verlän-
gert sich die Vollzeitschulpflicht
um ein Jahr“ ersetzt.

42. § 62 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 4 wird aufgehoben.
b) Die bisherigen Abs. 5 und 6 wer-

den die Abs. 4 und 5.
43. Die §§ 63 und 64 werden wie folgt

gefasst:
„§ 63

Erfüllung der Berufsschulpflicht
(1) Die Berufsschulpflicht ist durch

den Besuch der Berufsschule zu erfül-
len, in deren Schulbezirk (§ 143 
Abs. 2 und 4 bis 6) der Beschäfti-
gungsort liegt. Bei Berufsschulpflich-
tigen aus dem Berufsbildungsbereich
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen ist der Ort der Werkstätte, bei
Berufsschulberechtigten in Maßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit
der Maßnahmeort und bei Berufs-
schulberechtigten ohne Ausbildungs-
verhältnis der Wohnort maßgebend.

(2) Die Berufsschulpflicht kann
durch den Besuch von Schulen oder
Lehrgängen, die vom Kultusministeri-
um nach Anhörung des zuständigen
Fachministeriums als Ersatz für den
Berufsschulunterricht anerkannt wor-
den sind, erfüllt werden.

(3) Sofern in Hessen für einen
Ausbildungsberuf kein entsprechen-
der Unterricht angeboten wird und
die Berufsschulpflicht nicht nach 
Abs. 2 erfüllt wird, wird sie durch den
Besuch einer Berufsschule mit einem
für den Ausbildungsberuf förderli-
chen Unterrichtsangebot erforderli-
chenfalls in einem anderen Bundes-
land erfüllt. Welche Schule zu besu-
chen ist, bestimmt das Kultusministe-
rium.

(4) Länderübergreifende Vereinba-
rungen zur Beschulung von Auszubil-
denden in Bundesfachklassen ent-
sprechend den Beschlüssen der Kul-
tusministerkonferenz können durch
Rechtsverordnung unmittelbar für
verbindlich erklärt werden.

(5) Über die Gestattung des Be-
suchs einer Berufsschule außerhalb
Hessens durch Auszubildende, die in
Hessen berufsschulpflichtig sind, ent-
scheidet das Kultusministerium im
Benehmen mit der zuständigen Be-
hörde des für die Berufsschule zu-
ständigen Landes. Abweichend von 

§ 88 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 entscheidet
das Kultusministerium auch über die
Aufnahme von Auszubildenden, die
außerhalb Hessens berufsschulpflichtig
sind, in eine hessische Berufsschule.

(6) Für Auszubildende in Ausbil-
dungsberufen, für die es in der Bun-
desrepublik Deutschland kein geeig-
netes Berufsschulangebot gibt, kann
das Kultusministerium Einzelfallrege-
lungen treffen.

§ 64

Erfüllung der Berufsschulpflicht
bei Anspruch auf

sonderpädagogische Förderung

(1) Jugendliche mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung, die
in einem Ausbildungsverhältnis ste-
hen, erfüllen die Berufsschulpflicht in
der Regel durch den Besuch der Be-
rufsschule in der Regelklasse. Die Be-
rufsschulpflicht kann auch durch den
Besuch von Förderberufsschulen er-
füllt werden.

(2) Jugendliche mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung, die
in keinem Ausbildungsverhältnis ste-
hen, sind nach Erfüllung der verlän-
gerten Vollzeitschulpflicht für die
Dauer von drei Jahren zum Besuch
der Berufsschule in der Regelklasse
oder in Bildungsgängen, die auf eine
Berufsausbildung oder eine Berufstä-
tigkeit vorbereiten oder für einen Be-
ruf qualifizieren, berechtigt. Die Be-
rechtigung erstreckt sich auch auf
den Besuch von Förderberufsschulen.

(3) Auf Antrag der Schülerin oder
des Schülers oder der Eltern kann die
Berufsschulpflicht nach Abs. 1 oder
die Berechtigung zum Besuch der Be-
rufsschule nach Abs. 2 um bis zu zwei
weitere Jahre verlängert werden,
wenn anzunehmen ist, dass dadurch
eine berufliche Förderung ermöglicht
wird. Die Entscheidung darüber trifft
die Schulleiterin oder der Schullei-
ter.“

44. Dem § 67 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„In begründeten Einzelfällen kann
die Schulaufsichtsbehörde eine Mit-
wirkung der Eltern nach Satz 1 und 2
anordnen.“

45. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Nähere Regelungen über Beur-
laubungen erfolgen durch Rechts-
verordnung.“

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Schulveranstaltungen“
die Wörter „sowie an den ge-
wählten Ganztagsangeboten“
eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem
Wort „Lehrkräfte“ die Wörter
„und des Personals, das Be-

Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 15. Mai 2017 57



treuungsangebote oder ganz-
tägige Angebote durchführt,“
eingefügt.

46. § 70 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nr. 4 wird das Wort „Sprachen-

folge“ durch die Wörter „erste
Fremdsprache“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
„§ 52 Abs. 2 bleibt unberührt.“

47. § 72 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geän-

dert:
aa) In Nr. 4 wird der Punkt am

Ende durch ein Komma er-
setzt.

bb) Als Nr. 5 wird angefügt:
„5. die Formen ganztägiger

Angebote.“
b) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Lernentwicklung, den Be-
darf und die Möglichkeiten
der individuellen Förderung
sowie das Arbeits- und Sozial-
verhalten der Schülerin oder
des Schülers,“

c) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe
„§ 82a“ durch „den §§ 82a und
82b“ ersetzt.

48. § 73 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Kriterien und Verfahren der

Leistungsfeststellung und -bewertung
werden durch Rechtsverordnung nä-
her bestimmt. Dabei kann vorgese-
hen werden, dass
1. für einzelne Jahrgangsstufen oder

Schulformen an die Stelle einer
Leistungsbewertung durch Noten
eine schriftliche Aussage über
Leistungswillen, Lernentwicklung
und Lernerfolg tritt,

2. eine Beurteilung des Arbeits- oder
Sozialverhaltens entfällt,

3. bei Abschlussprüfungen in be-
stimmten Fächern bei einer Beein-
trächtigung der Schülerin oder des
Schülers, insbesondere bei Krank-
heit oder Behinderung, Noten-
schutz in Form von Nichtberück-
sichtigung oder verminderter Be-
rücksichtigung individueller Defi-
zite gewährt wird; die Gewährung
von Notenschutz ist im Abschluss-
zeugnis zu vermerken.“

49. § 74 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Die Zeugniserteilung wird

durch Rechtsverordnung näher be-
stimmt. Dabei kann vorgesehen wer-
den, dass
1. ein Zeugnis nur am Ende eines

Schuljahres erstellt wird,
2. für die studienqualifizierenden

Bildungsgänge der Oberstufe (Se-
kundarstufe II) von Abs. 2 Satz 2
abweichende Regelungen für den
Beurteilungszeitraum gelten.“

50. § 75 wird wie folgt geändert:
a) Als neuer Abs. 6 wird eingefügt:

„(6) Abs. 5 gilt entsprechend in
den beruflichen Gymnasien (§ 35),
den Fachoberschulen (§ 37) sowie
den Schulen für Erwachsene 
(§§ 45, 46).“

b) Die bisherigen Abs. 6 und 7 wer-
den die Abs. 7 und 8.

51. § 76 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Über die Kurseinstufung ent-
scheidet die Klassenkonferenz unter
dem Vorsitz eines Mitglieds der
Schulleitung.“

52. In § 78 Abs. 1 Satz 3 werden nach
den Wörtern „Übergang in“ die Wör-
ter „die Fachoberschule sowie“ ein-
gefügt.

53. Dem § 79 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Externenprüfungen zum Erwerb des
Hauptschulabschlusses oder des mitt-
leren Abschlusses (Realschulab-
schluss) gelten nicht als Wiederho-
lungsprüfungen nach Abs. 2 Satz 4.“

54. In § 80 Satz 1 werden die Wörter „der
Abschlüsse“ durch „schulischer Ab-
schlüsse“ ersetzt.

55. § 81 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchst. b wird wie folgt gefasst:

„b) Zulassung zur Prüfung oder
zu Teilen der Prüfung und Er-
mittlung der Prüfungsergeb-
nisse; dabei kann auch festge-
legt werden, dass

aa) die Zulassung bestimmte
im Unterricht erbrachte
Leistungen voraussetzt,

bb) eine Teilnehmerin oder
ein Teilnehmer zu weite-
ren Prüfungsteilen nicht
zugelassen wird, weil sie
oder er aufgrund der Er-
gebnisse der durchge-
führten Prüfungsteile die
Prüfung nicht mehr be-
stehen kann,

cc) von einzelnen Prüfungs-
teilen nach Maßgabe der
im Unterricht, in ande-
ren Prüfungen oder Prü-
fungsteilen erbrachten
Leistungen befreit wer-
den kann,

dd) im Unterricht erbrachte
Leistungen auf das Prü-
fungsergebnis angerech-
net werden,“

b) Als neuer Buchst. c wird einge-
fügt:

„c) in Schulen mit mehreren Bil-
dungsgängen die Teilnahme
an den für die jeweilige Jahr-
gangsstufe vorgesehenen Ab-
schlussprüfungen unabhängig
von der angestrebten Ab-
schlussqualifikation,“

c) Die bisherigen Buchst. c bis h wer-
den die Buchst. d bis i.
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56. Die Überschrift des Vierten Ab-
schnitts des Fünften Teils wird wie
folgt gefasst:

„Pädagogische Maßnahmen, 
Ordnungsmaßnahmen und 
Maßnahmen zum Schutz 

von Personen“

57. § 82 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Zu den pädagogischen Maßnah-
men gehören neben der Andro-
hung von Ordnungsmaßnahmen
nach Abs. 2 Satz 1 insbesondere
das Gespräch mit der Schülerin
oder dem Schüler mit dem Ziel, ei-
ne Veränderung des Verhaltens zu
erreichen, die Ermahnung, Grup-
pengespräche mit Schülerinnen
und Schülern und Eltern, die form-
lose mündliche oder schriftliche
Missbilligung des Fehlverhaltens,
die Beauftragung mit Aufgaben,
die geeignet sind, die Schülerin
oder den Schüler das Fehlverhal-
ten erkennen zu lassen, Nachho-
len schuldhaft versäumten Unter-
richts nach vorheriger Benachrich-
tigung der Eltern und die zeitwei-
se Wegnahme von Gegenständen,
die den Unterricht oder die Ord-
nung der Schule stören oder stö-
ren können.“

b) In Abs. 2 Satz 2 und 3 wird nach
dem Wort „nach“ jeweils die An-
gabe „Satz 1“ eingefügt.

c) Dem Abs. 4 Nr. 1 wird das Wort
„oder“ angefügt.

d) Dem Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Der Anwendung einer Ord-
nungsmaßnahme kann ein Media-
tionsverfahren vorausgehen; bei
erfolgreicher Mediation kann auf
die Ordnungsmaßnahme verzich-
tet werden.“

e) In Abs. 8 Satz 1 werden die Wörter
„nicht mehr vollzeitschulpflichti-
gen Schülerinnen und Schülern
zulässig, die“ durch die Wörter
„Schülerinnen und Schülern zu-
lässig, die keiner Schulpflicht un-
terliegen und“ ersetzt.

58. Nach § 82a wird als § 82b eingefügt:

„§ 82b

Ausschluss von der Ausbildung

(1) Schülerinnen, Schüler und Stu-
dierende, die an einer Fachschule für
Sozialwesen nach § 42 Abs. 3 oder an
einer höheren Berufsfachschule für
Sozialassistenz ausgebildet werden,
sind von der Ausbildung auszuschlie-
ßen, wenn sie sich als charakterlich
ungeeignet für die Teilnahme an
praktischen Ausbildungsstationen
oder für die angestrebte Berufstätig-
keit erwiesen haben. Charakterlich
ungeeignet ist in der Regel, wer
rechtskräftig wegen eines Verbre-

chens oder eines vorsätzlichen Verge-
hens nach
1. den §§ 109h, 171, 174 bis 174c,

176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g,
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder
236 des Strafgesetzbuchs,

2. dem Betäubungsmittelgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666),
oder

3. dem Jugendschutzgesetz vom 
23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
10. März 2017 (BGBl. I S. 420)
oder dem Gesetz zum Schutze der
Jugend in der Öffentlichkeit vom
25. Februar 1985 (BGBl. I S. 425),
aufgehoben durch Gesetz vom 
23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730),

zu einer Freiheitsstrafe oder zu einer
Geldstrafe von mindestens 180 Tages-
sätzen verurteilt worden ist.

(2) Bestehen Zweifel, ob Schüle-
rinnen, Schüler und Studierende aus
physischen oder psychischen Grün-
den für die künftige Ausübung des
Berufs dauerhaft geeignet sind, kön-
nen sie von der Ausbildung ausge-
schlossen werden. Grundlage für den
Ausschluss ist ein amtsärztliches Gut-
achten. Die Betroffenen sind ver-
pflichtet, sich auf Anordnung der
Schulaufsichtsbehörde amtsärztlich
untersuchen zu lassen. Entziehen sie
sich ohne hinreichenden Grund der
Verpflichtung, können sie so behan-
delt werden, als wäre die dauerhafte
Nichteignung amtsärztlich festgestellt
worden. Die Kosten der nach Satz 3
angeordneten Untersuchung trägt
das Land.

(3) Die Entscheidung über einen
Ausschluss nach Abs. 1 oder 2 trifft
die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag
der Schulleiterin oder des Schullei-
ters.

(4) Das Verfahren des Ausschlus-
ses nach Abs. 1 bis 3 wird durch
Rechtsverordnung näher geregelt.“

59. § 83 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 4 Satz 5 wird die Angabe

„in der Fassung vom 7. Januar
1999 (GVBl. I S. 98)“ gestrichen.

b) Abs. 6 Satz 4 wird aufgehoben.
60. § 84 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst:
„Vor Durchführung der mit dem For-
schungsvorhaben verbundenen Un-
tersuchungen an der Schule ist die je-
weilige Schulkonferenz zu hören;
über die Teilnahme der Schule ent-
scheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter.“

61. § 86 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Vor dem Hintergrund der
christlich-abendländischen Tradi-
tion Hessens, des Humanismus

Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 15. Mai 2017 59



und der kulturellen und religiösen
Vielfalt der hier lebenden Men-
schen sowie zur Gewährleistung
der Grundsätze des § 3 Abs. 1 ha-
ben die Lehrkräfte in Schule und
Unterricht politische, religiöse und
weltanschauliche Neutralität zu
wahren; § 8 bleibt unberührt. Ins-
besondere ist ein Verhalten unzu-
lässig, das objektiv geeignet ist,
das Vertrauen in die Neutralität
ihrer Amtsführung zu beeinträch-
tigen oder den politischen, religiö-
sen oder weltanschaulichen Frie-
den in der Schule zu gefährden.“

b) In Abs. 4 wird die Angabe „(Sozi-
alpädagoginnen oder Sozialpäda-
gogen und Erzieherinnen oder Er-
zieher)“ gestrichen.

62. § 88 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Schulträger“ die Wör-
ter „und den Kooperations-
partnern im Bereich der
Ganztagsangebote“ einge-
fügt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) In Nr. 1 wird das Wort
„Entwicklung,“ durch
die Angabe „systemati-
sche Qualitätsentwick-
lung (§ 98), die“ ersetzt.

bbb) In Nr. 4 werden nach
dem Wort „sorgen“ die
Wörter „und eine syste-
mische Fortbildung des
Lehrerkollegiums zu er-
möglichen“ eingefügt.

ccc) Als neue Nr. 6 wird ein-
gefügt:

„6. bei Maßnahmen der
Gesundheitsämter im
Rahmen der Schulge-
sundheitspflege und
der Gruppenprophy-
laxe mitzuwirken,
insbesondere die er-
forderlichen Aus-
künfte zu geben und
geeignete Räume
zur Verfügung zu
stellen,“

ddd) Die bisherigen Nr. 6 bis
8 werden die Nr. 7 bis 9.

b) In Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 werden vor
dem Komma die Wörter „vorbe-
haltlich des § 63 Abs. 5 Satz 2“
eingefügt.

63. In § 89 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „bestellt“ ein Komma so-
wie die Wörter „die oder der über die
Fähigkeit zur verantwortungsvollen
Wahrnehmung der Führungsaufgabe
sowie über Kompetenzen zur Perso-
nal-, Unterrichts-, Organisations- und
Qualitätsentwicklung verfügt“ einge-
fügt.

64. § 92 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden vor den
Wörtern „der Organisationsent-
wicklung“ ein Komma sowie die
Wörter „der Personalentwicklung“
eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Schulaufsichtsbehör-
den haben die Aufgabe, die Quali-
tät der schulischen Arbeit zu ge-
währleisten. Sie beraten und un-
terstützen die Schulen bei der
selbstständigen Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben, insbesondere bei
der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung und der Erfüllung der
Standards. Sie sichern die Durch-
lässigkeit der Bildungsgänge und
die Vergleichbarkeit der Abschlüs-
se auch durch Verfahren der Eva-
luation, koordinieren und unter-
stützen die schulübergreifende
Zusammenarbeit und fördern zu-
sammen mit dem Schulträger die
Qualität des regionalen Bildungs-
angebots.“

c) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Schulaufsichtsbehör-
den treffen mit den Schulen Ziel-
vereinbarungen, in denen auch
die jeweiligen Ergebnisse der in-
ternen und der externen Evaluati-
on (§ 98) berücksichtigt werden.
Die Grundlage der Evaluation ist
der durch das Kultusministerium
erstellte Hessische Referenzrah-
men Schulqualität. Die jeweilige
Schule legt in einem jährlichen
Schulentwicklungsgespräch auf
der Basis der Zielvereinbarung Re-
chenschaft gegenüber der Schul-
aufsichtsbehörde ab.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4
und wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 wird aufgehoben.

bb) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3.

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

65. § 94 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die schulfachliche Aufsicht
wird hauptamtlich durch Beamtin-
nen und Beamte ausgeübt, die die
Befähigung zum Lehramt besit-
zen; sie müssen sich in ihrem
Lehramt bewährt haben und für
den Aufsichtsdienst geeignet sein.
Sie sollen die Befähigung zum
Lehramt an einer der von ihnen
beaufsichtigten Schulformen besit-
zen.“

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die verwaltungsfachliche
Aufsicht wird hauptamtlich durch
Beamtinnen und Beamte ausge-
übt, die die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen.“

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 wer-
den die Abs. 4 und 5.
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66. § 95 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz
eingefügt:

„Das Staatliche Schulamt ist zu-
ständig für die Personalentwick-
lung der Schulleiterinnen und
Schulleiter sowie gemeinsam mit
ihnen für die Personalentwicklung
der Lehrkräfte.“

b) Im neuen Satz 5 werden die Wör-
ter „Das Staatliche Schulamt“
durch das Wort „Es“ ersetzt.

67. Nach § 97 wird Folgendes neu einge-
fügt:

„Dritter Abschnitt

Qualitätsentwicklung und 
Weiterentwicklung des Schulwesens“

68. § 98 wird wie folgt gefasst:

„§ 98

Qualitätsentwicklung der Schule

(1) Die Qualitätsentwicklung ist
Aufgabe aller an der Schule Beteilig-
ten. Ausgehend vom Recht der Schü-
lerinnen und Schüler auf schulische
Bildung (§ 1) und dem Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule (§ 2)
dient sie dem Ziel einer möglichst ho-
hen Unterrichtsqualität.

(2) Die Schulleiterin oder der
Schulleiter ist verantwortlich für die
Qualitätsentwicklung der Schule. Die
Lehrkräfte gestalten die Qualitätsent-
wicklung im Zusammenwirken mit
allen an der Schule Beteiligten.

(3) Grundlage der Qualitätsent-
wicklung sind insbesondere die Ar-
beit am Schulprogramm und dessen
Fortschreibung (§ 127b) sowie die in-
terne und die externe Evaluation auf
der Basis des Hessischen Referenz-
rahmens Schulqualität (§ 92 Abs. 3).

(4) Bei der Konzeption, Durchfüh-
rung und Auswertung der internen
Evaluation (§ 127b Abs. 2) kann sich
die Schule Dritter bedienen.

(5) Die Schulen sind verpflichtet,
an den durch die Schulaufsichtsbe-
hörden veranlassten Verfahren zur
externen Evaluation der einzelnen
Schule und der Schulen im Vergleich
zueinander, jeweils gemessen an den
Bildungsstandards, mitzuwirken. Dies
betrifft die Evaluation für Zwecke der
Qualitätsentwicklung des Unterrichts
und der Organisationsentwicklung
insbesondere im Rahmen von landes-
internen, länderübergreifenden und
internationalen Vergleichsuntersu-
chungen. Die anonymisierten Ergeb-
nisse der Evaluation dürfen veröffent-
licht werden. Werden Dritte mit der
externen Evaluation beauftragt, müs-
sen die Verfahren eine Beteiligung
der Schulaufsichtsbehörden zur
Wahrnehmung der Fachaufsicht (§ 92
Abs. 2 und § 93) gewährleisten.“

69. Nach § 98 wird die bisherige Über-
schrift des Dritten Abschnitts des
Siebten Teils gestrichen.

70. Dem § 99 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Sie werden bei der Wahrnehmung
dieser Aufgabe von den Schulauf-
sichtsbehörden unterstützt (§ 92 
Abs. 2).“

71. § 99a Abs. 1 und 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„(1) Der Landesschulbeirat besteht
aus

1. fünf Vertreterinnen oder Vertre-
tern des Landeselternbeirats,

2. vier Vertreterinnen oder Vertre-
tern des Landesausschusses für
Berufsbildung, davon jeweils zwei
Beauftragte der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer,

3. drei Vertreterinnen oder Vertre-
tern der Hochschulen,

4. einer Vertreterin oder einem Ver-
treter des Deutschen Instituts für
Internationale Pädagogische For-
schung (Frankfurt),

5. je zwei Vertreterinnen oder Ver-
tretern

a) des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer sowie

b) des Landesschülerrats,

6. je einer Vertreterin oder einem
Vertreter

a) der evangelischen Kirche,

b) der katholischen Kirche,

c) der Landesstudierendenräte,

d) der Schulen in freier Träger-
schaft,

e) der Arbeitsgemeinschaft der
hessischen Ausländerbeiräte,

f) des Landesjugendhilfeaus-
schusses,

g) des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und

h) des Deutschen Beamtenbun-
des,

7. je einer Vertreterin oder einem
Vertreter des Hessischen Städte-
tags und des Hessischen Land-
kreistags sowie

8. der oder dem Beauftragten der
Hessischen Landesregierung für
Menschen mit Behinderungen.

(2) Die Mitglieder des Landes-
schulbeirates werden spätestens
sechs Monate nach Beginn einer Le-
gislaturperiode des Hessischen Land-
tags vom Kultusministerium berufen.
Die Berufung erfolgt auf Vorschlag
des jeweiligen Dienstherrn oder des
jeweiligen Gremiums für die Dauer
der Legislaturperiode. Als Mitglied
scheidet aus, wer nicht mehr im
Dienst des jeweiligen Dienstherrn
steht oder dem jeweiligen Gremium
nicht mehr angehört oder wer durch
Erklärung gegenüber dem Hessi-
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schen Kultusministerium von seinem
Amt zurücktritt. In diesen Fällen ist
eine Nachfolgerin oder ein Nachfol-
ger für den Rest der Legislaturperiode
zu benennen und vom Kultusministe-
rium zu berufen.“

72. § 102 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden nach dem Wort
„Mitglieder“ die Wörter „der
Schulelternbeiräte“ eingefügt.

b) In Satz 4 werden nach dem Wort
„Mitglieder“ die Wörter „der
Schulelternbeiräte“ eingefügt.

c) Folgender Satz wird angefügt:

„Mitglieder der Kreis- und der
Stadtelternbeiräte sowie des Lan-
deselternbeirates führen ihr Amt
bis zum Ende der Amtszeit fort,
wenn ihr Kind im Laufe der Amts-
zeit volljährig wird oder in eine
Schule einer anderen Schulform
wechselt.“

73. In § 107 Abs. 2 Satz 4 wird das Wort
„Neuwahl“ durch „Nachwahl“ er-
setzt.

74. In § 108 Abs. 3 Satz 5 wird das Wort
„Neuwahl“ durch „Nachwahl“ er-
setzt.

75. Die Überschrift zu § 109 wird wie
folgt gefasst:

„§ 109

Vertretung der Eltern ausländischer
Schülerinnen und Schüler“

76. § 110 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Angabe 
„§ 129 Nr. 1 bis 7“ durch „§ 129
Nr. 1 bis 8, 10 und 12“ sowie die
Angabe „§ 133 Abs. 1 Nr. 3 bis 5“
durch „§ 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
bis 5“ ersetzt.

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort
„Schulbüchern“ die Wörter „und
digitalen Lehrwerken“ eingefügt.

77. In § 111 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort
„es“ durch „sie“ ersetzt.

78. Dem § 114 Abs. 5 wird folgender Satz
angefügt:

„Satz 1 gilt entsprechend für Ersatz-
vertreterinnen und Ersatzvertreter.“

79. § 116 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Lädt bis zu dem vom Landesel-
ternbeirat festgelegten Zeitpunkt
nicht die oder der Vorsitzende des
Schulelternbeirats oder die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter
zu der Wahl ein, hat die Schullei-
terin oder der Schulleiter den
Schulelternbeirat einzuladen.“

b) Dem Abs. 8 wird folgender Satz
angefügt:

„Satz 1 gilt entsprechend für Er-
satzvertreterinnen und Ersatzver-
treter.“

80. In § 118 Abs. 3 Satz 4 wird das Wort
„Bescheid“ durch „Beschluss“ er-
setzt.

81. § 121 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt:

„Als Schülervertreterin oder Schü-
lervertreter scheidet aus, wer die
Wählbarkeit für das jeweilige Amt
verliert oder von seinem Amt zu-
rücktritt. Mitglieder der Schüler-
vertretungen auf Stadt-, Land-
kreis- und Landesebene führen ihr
Amt auch dann fort, wenn sie von
Ämtern der niedrigeren Ebenen
zurücktreten oder die Wählbarkeit
dafür verlieren. Schülervertrete-
rinnen oder Schülervertreter, de-
ren Amtszeit abgelaufen ist oder
die zurückgetreten sind, führen ihr
Amt bis zur Neuwahl oder Nach-
wahl fort.“

b) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Für Abstimmungen der Or-
gane der Schülervertretung gilt 
§ 102 Abs. 4 Satz 1 bis 4 entspre-
chend, für die Beschlussfähigkeit
gilt § 102 Abs. 5 entsprechend.“

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

82. § 123 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter
„Vertreterin oder der“ durch die
Wörter „Vertreterinnen und“ er-
setzt und vor dem Wort „gewählt“
die Wörter „für die Dauer eines
Jahres“ eingefügt.

b) In Abs. 4 wird das Wort „Kreis-
schülerrats“ durch die Wörter
„Kreis- oder Stadtschülerrats“ er-
setzt.

83. In § 124 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
„Schuljahres“ durch „Jahres“ ersetzt.

84. In § 125 Abs. 2 Satz 1 wird nach den
Wörtern „insbesondere in“ das Wort
„Kerncurricula,“ eingefügt.

85. In § 127b Abs. 1 Satz 2 werden die
Wörter „Lehrerinnen und Lehrer“
durch „Lehrkräfte und des sonstigen
schulischen Beratungs- und Betreu-
ungspersonals“ ersetzt.

86. In § 127c Abs. 1 Satz 1 wird nach dem
Wort „Sachmittelverwaltung“ das
Wort „sowie“ durch ein Komma er-
setzt und werden nach dem Wort
„Unterrichts“ die Wörter „sowie der
Organisation und der Gestaltung der
Ganztagsangebote“ eingefügt.

87. § 127d wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 2 werden nach der
Angabe „§ 127c Abs. 2 Satz 2“ die
Wörter „gegen Entgelt“ eingefügt.

b) In Abs. 3 Nr. 2 wird die Angabe
„Satz 1“ durch „Satz 2“ ersetzt.

c) In Abs. 7 Satz 1 wird nach der An-
gabe „Abs. 2“ die Angabe „und
3“ eingefügt.

d) Dem Abs. 8 wird folgender Satz
angefügt:
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„Das Verfahren gilt entsprechend
für eine Änderung der Konzeption
nach Abs. 7 sowie für die Um-
wandlung einer selbstständigen
Schule in eine nicht selbstständige
Schule.“

88. § 127g Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird das Komma
durch einen Punkt ersetzt.

bb) Die Nr. 4 und 5 werden auf-
gehoben.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Bestandteile des Schulpro-
gramms, die zusätzlichen Sachauf-
wand begründen oder die die
Durchführung von Angeboten der
beruflichen und allgemeinen Fort-
und Weiterbildung betreffen, be-
dürfen der Zustimmung des Ver-
waltungsrats.“

89. § 127i Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Es stellt zudem den rechtlich selbst-
ständigen beruflichen Schulen Mittel
für die übrigen Kosten der inneren
Schulverwaltung zur selbstständigen
Bewirtschaftung zur Verfügung.“

90. § 129 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach den Wörtern
„selbstständige Schule“ die Wör-
ter „oder auf Umwandlung einer
selbstständigen Schule in eine
nicht selbstständige Schule“ ein-
gefügt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „Ganz-
tagsangeboten (§ 15 Abs. 4)“
durch „ganztägigen Angeboten 
(§ 15 Abs. 2 bis 6), den Antrag auf
Einrichtung einer Ganztagsschule
(§ 15 Abs. 6 Satz 1)“ ersetzt.

c) In Nr. 4 wird nach der Angabe 
„6-jährige“ die Angabe „oder pa-
rallele 5- und 6-jährige“ einge-
fügt.

91. § 130 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Nr. 3 wird die Angabe „Ange-
bote der dezentralen Förderung
der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung und der Sprachheilför-
derung (§ 50 Abs. 2)“ durch
„Standorte für den inklusiven Un-
terricht (§ 52 Abs. 2)“ ersetzt.

b) Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

„8. vor der Durchführung wissen-
schaftlicher Forschungsvorha-
ben an der Schule (§ 84 
Abs. 1),“

92. Dem § 131 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Sind keine Bewerberinnen und Be-
werber vorhanden, die nach Satz 5
oder 8 als Ersatzmitglieder berufen
wären, sind Ersatzmitglieder für den
Rest der Amtszeit nachzuwählen.“

93. In § 132 Satz 1 werden nach dem
Wort „Versetzungskonferenzen“ ein
Komma und die Wörter „der Konfe-
renzen über Ordnungsmaßnahmen
oder Maßnahmen zum Schutz von
Personen“ eingefügt.

94. § 133 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Nr. 5 wird die Angabe „(§ 27
Abs. 2)“ durch die Angabe „(§ 27
Abs. 2 und 3)“ ersetzt.

b) Als neue Nr. 13 wird eingefügt:

„13. die Zustimmung zum Antrag
auf Einrichtung einer Ganz-
tagsschule (§ 15 Abs. 6 
Satz 2),“

c) Die bisherigen Nr. 13 bis 16 wer-
den die Nr. 14 bis 17.

95. In § 135 Abs. 2 wird nach Satz 1 fol-
gender Satz eingefügt:

„Soweit Schülerinnen und Schüler
zeitweilig an kooperierenden berufli-
chen Schulen (§ 23c Abs. 3 Satz 3)
oder an Schulen für Kranke (§ 11
Abs. 3 Satz 2) unterrichtet werden,
können an den Klassenkonferenzen
auch Lehrkräfte dieser Schulen teil-
nehmen.“

96. § 137 wird wie folgt gefasst:

„§ 137

Grundsatz

Bei der Planung, Errichtung, Orga-
nisationsänderung, Aufhebung und
Unterhaltung der öffentlichen Schu-
len wirken das Land und die Schul-
träger nach den Vorschriften dieses
Gesetzes und dem Grundsatz gegen-
seitiger Unterstützung und Rücksicht-
nahme zusammen, um sicherzustel-
len, dass die Schulen den Unterricht
und die sonstigen schulischen Veran-
staltungen im Hinblick auf die Errei-
chung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags nach § 2 ausführen.“

97. § 139 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter
„und kranke Schülerinnen und
Schüler“ durch „sowie der Schu-
len für Kranke“ ersetzt.

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Eine Schule mit dem Förder-
schwerpunkt Sehen erfüllt zu-
gleich die Aufgaben des Landes-
zentrums für die Versorgung blin-
der und sehbehinderter Schülerin-
nen und Schüler mit Unterrichts-
medien.“

c) In Abs. 3 werden die Wörter „und
von Fachschulen für Sozialpäda-
gogik“ gestrichen.

98. In § 141 Abs. 3 Satz 1 werden die
Wörter „der Schulträger“ durch „der
Schulträgerschaft“ ersetzt.

99. Dem § 143 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 60 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.“
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100. § 144a wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 Satz 5 und 6 werden durch

folgende Sätze ersetzt:
„Gymnasiale Oberstufen sollen
grundsätzlich Bestandteil einer
weiterführenden Schule mit gym-
nasialem Bildungsangebot sein.
Die Errichtung einer gymnasialen
Oberstufe oder eines beruflichen
Gymnasiums setzt in der Regel
voraus, dass in der Jahrgangsstu-
fe der Einführungsphase voraus-
sichtlich eine Jahrgangsbreite
von mindestens 80 Schülerinnen
und Schülern erreicht wird. Die
Errichtung eigenständiger gym-
nasialer Oberstufenschulen setzt
in der Regel voraus, dass in der
Jahrgangsstufe der Einführungs-
phase voraussichtlich eine Jahr-
gangsbreite von mindestens 160
Schülerinnen und Schülern er-
reicht wird; diese Schulen sollen
vorrangig Schülerinnen und
Schüler aus den Schulen der Mit-
telstufe (Sekundarstufe I) des je-
weiligen Schulverbunds aufneh-
men.“

b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:
„§ 70 Abs. 2 bleibt unberührt.“

101. § 145 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „sowie

Fördersysteme (§ 50 Abs. 2)“ ge-
strichen.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 50
Abs. 3“ durch „§ 50 Abs. 1“ er-
setzt.

102. § 146 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für die Erfüllung erteilter Auflagen
gilt § 145 Abs. 6 Satz 4 entspre-
chend.“

103. § 151 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Nr. 8 werden nach der Angabe

„(GVBl. I S. 397)“ ein Komma
und die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. De-
zember 2015 (GVBl. S. 594), in
der jeweils geltenden Fassung“
eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
„Kosten für die individuelle Be-
treuung und Begleitung einer
Schülerin oder eines Schülers,
durch die ihr oder ihm die Teil-
nahme am Unterricht oder an
den sonstigen schulischen Veran-
staltungen erst ermöglicht wird,
gehören nicht zu den Personal-
kosten im Sinne dieser Vor-
schrift.“

104. § 153 Abs. 2 Satz 7 wird wie folgt
gefasst:
„Die Schadensersatzpflicht bei Ver-
lust oder Beschädigung bestimmt
sich nach den Grundsätzen der öf-
fentlich-rechtlichen Leihe; das Land
kann das Bestehen und die Höhe
des Ersatzanspruchs durch Verwal-
tungsakt festsetzen.“

105. § 157 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst:
„§ 157

Abweichende Finanzierung“
b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Land und die Schulträ-
ger können vereinbaren, Kosten
der inneren und äußeren Schul-
verwaltung nach Maßgabe ihrer
jeweiligen Haushalte abweichend
von den §§ 151 bis 156 zu vertei-
len. Das Land kann den Schulträ-
gern im Rahmen der Durchfüh-
rung von Landesprogrammen und
nach Maßgabe des Haushalts Zu-
schüsse zu den Kosten gewähren,
die sie nach diesem Gesetz zu tra-
gen haben.“

106. In § 158 Abs. 6 wird nach der Anga-
be „§ 104 Abs. 1“ die Angabe 
„Satz 2“ eingefügt.

107. In § 161 Abs. 9 werden nach Satz 1
die folgenden Sätze eingefügt:
„Der Träger der Schülerbeförderung
hat den Beleihungsakt dem Kultus-
ministerium anzuzeigen und öffent-
lich bekanntzumachen. Die Belei-
hung wird an dem auf die öffentli-
che Bekanntmachung folgenden Tag
wirksam, wenn kein späterer Zeit-
punkt im Beleihungsakt bestimmt
ist.“

108. In § 170 Abs. 2 wird das Wort „Bei-
hilfen“ durch „Zuschüssen“ ersetzt.

109. Dem § 171 Abs. 3 wird folgender
Satz angefügt:
„Die Zuverlässigkeit des Trägers
und die Eignung der Schulleitung
nach Satz 1 setzen insbesondere vo-
raus, dass der Träger und die Schul-
leitung die Gewähr dafür bieten,
dass sie die allgemeinen Gesetze
beachten.“

110. In § 173 Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt
am Ende durch die Wörter „sowie
Prüfungsakten und Zweitschriften
von Abgangs- und Abschlusszeug-
nissen nach den für öffentliche
Schulen geltenden Vorschriften auf-
zubewahren.“ ersetzt.

111. In § 180 Abs. 2 werden die Wörter
„für landwirtschaftlich-technische
sowie“ gestrichen.

112. In § 183 werden nach der Angabe 
„§ 69 Abs. 4“ ein Komma sowie die
Angabe „das Grundrecht der Be-
rufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1
GG) wird nach Maßgabe des § 82b
Abs. 1 bis 3“ eingefügt.

113. Dem § 184a wird folgender Satz an-
gefügt:
„Ausgeschlossen ist auch die Ferti-
gung und Beglaubigung elektroni-
scher Dokumente und Abschriften
nach § 33 Abs. 7 des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes.“

114. § 185 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Die Ministerin oder der
Minister für Wissenschaft und
Kunst erlässt für ihren oder sei-
nen Geschäftsbereich die Rechts-
verordnungen nach Abs. 1.“

b) In Abs. 4 werden die Wörter „für
landwirtschaftlich-technische und“
gestrichen.

c) In Abs. 5 wird die Angabe „§ 91
Abs. 2, § 99c“ durch „§ 91 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3“ ersetzt.

115. § 187 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird aufgehoben.
b) Die Abs. 2 bis 5 werden die 

Abs. 1 bis 4.
c) Als neue Abs. 5 bis 7 werden ein-

gefügt:
„(5) Bestehende einjährige

Berufsfachschulen nach § 41 
Abs. 3 dieses Gesetzes in der bis
zum 31. Juli 2017 geltenden Fas-
sung können längstens bis zum
Ende des Schuljahres 2020/2021
fortgeführt werden.

(6) Die inklusiven Schulbünd-
nisse nach § 52 Abs. 1 und 2 sind
bis zum Beginn des Schuljahres
2019/2020 zu bilden. Soweit ein
inklusives Schulbündnis noch
nicht besteht, erfolgt die Aufnah-
me von Schülerinnen und Schü-
lern mit Anspruch auf sonderpä-
dagogische Förderung in die all-
gemeine Schule im Rahmen der
personellen, räumlichen und
sächlichen Möglichkeiten der
Schule.

(7) Die Mitglieder des Landes-
schulbeirats nach § 99a in der ab
dem 1. August 2017 geltenden
Fassung werden erst ab Beginn

der 20. Legislaturperiode des
Hessischen Landtags berufen.
Die bisherigen Mitglieder des
Landesschulbeirats führen ihr
Amt bis zum Ende des jeweiligen
Berufungszeitraums fort. Endet
der Berufungszeitraum vor Be-
ginn der 20. Legislaturperiode,
erfolgen jeweils Nachberufun-
gen, deren Berufungszeitraum
bis zum Ende der 19. Legislatur-
periode begrenzt ist.“

d) Die bisherigen Abs. 6 und 7 wer-
den aufgehoben.

Artikel 2

Änderung des Dritten Gesetzes zur
Qualitätssicherung an hessischen 

Schulen

Art. 7 des Dritten Gesetzes zur Quali-
tätssicherung an hessischen Schulen vom
29. November 2004 (GVBl. I S. 330), ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Juni 2008
(GVBl. I S. 759), wird aufgehoben.

Artikel 3

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die Kultusministerin oder der Kultus-
minister wird ermächtigt, das Schulgesetz
in der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Fassung mit neuem Datum bekannt zu
machen und dabei Unstimmigkeiten des
Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2017
in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 4. Mai 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r  

B o u f f i e r P r o f .  D r.  L o r z  
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Artikel 11)

Hessisches Gesetz über Hilfen bei 
psychischen Krankheiten 

(Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz- PsychKHG)

Inhaltsübersicht

Präambel

Erster Teil

Anwendungsbereich und Grundsatz

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Grundsatz

Zweiter Teil

Hilfen

§ 3 Begriff und Ziel der Hilfen
§ 4 Ausgestaltung der Hilfeleistung
§ 5 Ambulante Hilfen des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes
§ 6 Koordinierung der 

Hilfsangebote vor Ort
§ 7 Ehrenamtliche Hilfe und Selbsthilfe
§ 8 Finanzierung

Dritter Teil

Unterbringung

Abschnitt 1

Unterbringungsvoraussetzungen,
Organisation von Unterbringung,

Besuchskommission und Fachaufsicht

§ 9 Voraussetzungen von 
Unterbringung

§ 10 Psychiatrische Krankenhäuser
§ 11 Beleihung und Bestellung
§ 12 Ausübung der Befugnisse im 

psychiatrischen Krankenhaus
§ 13 Besuchskommission
§ 14 Berichtspflicht
§ 15 Fachaufsicht

Abschnitt 2

Unterbringungsverfahren

§ 16 Unterbringungsverfahren
§ 17 Sofortige vorläufige Unterbringung

Abschnitt 3

Rechtsstellung und Behandlung
untergebrachter Personen

§ 18 Rechtsstellung
§ 19 Behandlung
§ 20 Behandlungsmaßnahmen

§ 21 Besondere Sicherungsmaßnahmen
§ 22 Anwendung unmittelbaren Zwangs
§ 23 Persönlicher Besitz, Besuche, 

Telefongespräche
§ 24 Schriftverkehr
§ 25 Religionsausübung
§ 26 Beurlaubung

Abschnitt 4

Entlassung

§ 27 Mitteilung des Wegfalls der 
Unterbringungsvoraussetzungen

§ 28 Entlassung

Abschnitt 5

Datenschutz

§ 29 Datenschutz

Abschnitt 6

Kosten

§ 30 Kosten

Vierter Teil

Fachbeirat Psychiatrie, Unabhängige
Beschwerdestelle,

Patientenfürsprecherinnen und Patien-
tenfürsprecher

§ 31 Fachbeirat Psychiatrie
§ 32 Unabhängige Beschwerdestelle
§ 33 Patientenfürsprecherinnen und

Patientenfürsprecher

Fünfter Teil

Schlussbestimmungen

§ 34 Verordnungsermächtigungen
§ 35 Einschränkung von Grundrechten
§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Präambel

Ziel der psychiatrischen Versorgung ist
die Sicherstellung möglichst personen-
zentrierter und individuell passgenauer
Hilfsangebote. Dabei sollen die UN-Be-
hindertenrechtskonven tion und so weit
wie möglich die Interessen der Personen
mit psychischen Störungen und ihrer An-
gehörigen und Vertrauenspersonen be-
rücksichtigt werden. In der Versorgung
und Behandlung von Personen mit psy-
chischen Störungen soll der Grundsatz
ambulant vor stationär gelten. Eine Zu-
sammenarbeit und Vernetzung ambulan-1) FFN 350-101

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung

bei psychischen Krankheiten

Vom 4. Mai 2017
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ter und stationärer Angebote ist wün-
schenswert. Die im vorliegenden Gesetz
beschriebenen Hilfen sollen nieder-
schwellig zugänglich sein, präventiv, be-
gleitend und nachsorgend wirken. Perso-
nen mit psychischen Störungen sollen
persönliche Krisen begleitende Hilfen fin-
den. Chronifizierungen psychischer Stö-
rungen sollen vermieden und ein mög-
lichst selbstbestimmtes Leben dauerhaft
erhalten werden. Die Person muss in
höchstmöglichem Maße in den Entschei-
dungsprozess einbezogen werden.

Zwangsunterbringungen und -be-
handlungen sind auf die Fälle zu be-
schränken, in denen sie unerlässlich sind.
Zwangsunterbringungen und -behand-
lungen von Personen mit psychischen
Störungen stellen einen Grundrechtsein-
griff dar, der nur erfolgen darf, wenn
Hilfsangebote nicht ausreichen, um er-
hebliche Gefahren für diese Personen und
andere Personen abzuwenden.

Erster Teil

Anwendungsbereich und Grundsatz

§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt

1. Hilfen für Personen und

2. die Unterbringung und Behandlung
von Personen,

die infolge einer psychischen Störung
funktionseingeschränkt, krank oder be-
hindert sind oder bei denen Anzeichen
für eine solche Funktionseinschränkung,
Krankheit oder Behinderung bestehen.

§ 2

Grundsatz

Bei den Hilfen und bei der Unterbrin-
gung ist auf die individuelle Situation der
Person nach § 1 besondere Rücksicht zu
nehmen. Ihre Würde, ihre Rechte und ihr
Wille sind zu achten. Die Prävention psy-
chischer Störungen hat einen hohen Stel-
lenwert.

Zweiter Teil

Hilfen

§ 3

Begriff und Ziel der Hilfen

(1) Hilfen im Sinne dieses Gesetzes
sind Leistungen, die im Rahmen einer be-
darfsgerechten Versorgung ergänzend
über die Hilfen nach anderen Rechtsvor-
schriften hinaus die Personen nach § 1
befähigen sollen, eigenverantwortlich
und selbstbestimmt leben zu können. Zu
den Hilfen gehören insbesondere die Be-
ratung, Begleitung, Hinführung zu ärztli-
cher und psychotherapeutischer Behand-
lung, die Vermittlung von Hilfen zur

Selbsthilfe und Angeboten des gemeinde-
psychiatrischen Versorgungssystems so-
wie ehrenamtliche Hilfen.

(2) Ziel der Hilfen ist es,

1. die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu erhalten oder wiederherzu-
stellen,

2. die Wiedereingliederung in die Ge-
meinschaft zu erleichtern und zu för-
dern,

3. die selbstständige Lebensführung be-
einträchtigende und die persönliche
Freiheit einschränkende Maßnahmen
entbehrlich zu machen oder zu ver-
kürzen,

4. dazu beizutragen, dass Funktionsein-
schränkungen, Krankheiten und Be-
hinderungen frühzeitig erkannt und
behandelt werden, und

5. Maßnahmen der Unterbringung und
Behandlung nach dem Dritten Teil zu
vermeiden.

§ 4

Ausgestaltung der Hilfeleistung

(1) Hilfen mit Ausnahme derer nach 
§ 5 Abs. 2 bis 4 werden geleistet, soweit
sie freiwillig angenommen werden.

(2) Die Hilfen sollen wohnortnah vor-
gehalten werden. Sie sollen ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglichen und so we-
nig wie möglich in die gewohnten Le-
bensverhältnisse der Person nach § 1 ein-
greifen.

(3) Eine stationäre Behandlung soll nur
dann erfolgen, wenn das Ziel der Hilfen
durch ambulante Maßnahmen nicht er-
reicht werden kann. Ambulante Hilfen
sollen nach Möglichkeit auch außerhalb
der Regelarbeitszeiten zugänglich sein.

(4) Art, Ausmaß und Dauer der Hilfen
richten sich nach den Erfordernissen des
Einzelfalls, soweit dieses Gesetz nicht be-
stimmte Maßnahmen vorschreibt. Bei der
Ausgestaltung der Hilfen ist die Vielfalt
der Lebensumstände, insbesondere die
kulturelle und soziale Lebenssituation der
betroffenen Person, angemessen zu be-
achten.

(5) Personen, die Menschen mit psy-
chischen Störungen nahestehen, sollen
entlastet und unterstützt werden. Ihre Be-
reitschaft zur Mitwirkung bei den Hilfen
soll erhalten und gefördert werden. Die
besondere Situation von Kindern von El-
tern mit psychischen Störungen soll be-
rücksichtigt werden.

§ 5

Ambulante Hilfen des
Sozialpsychiatrischen Dienstes

(1) In Ergänzung der ambulanten Leis-
tungen nach § 7 Abs. 3 des Hessischen
Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst vom 28. September 2007
(GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. Oktober 2014 (GVBl. 
S. 241), leisten die Sozialpsychiatrischen
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Dienste bei den Gesundheitsämtern der
Landkreise und kreisfreien Städte (Sozial-
psychiatrischer Dienst) auch die Hilfen
nach Abs. 2 bis 4; hiervon ausgenommen
sind Kinder und Jugendliche.

(2) Macht eine Person nach § 1 von
den angebotenen Hilfen keinen Ge-
brauch und liegen Anzeichen dafür vor,
dass sie infolge ihrer psychischen Störung
ihr Leben, ihre Gesundheit oder das Le-
ben, die Gesundheit oder andere bedeu-
tende Rechtsgüter Anderer erheblich ge-
fährdet, kann der Sozialpsychiatrische
Dienst sie einladen oder einen Hausbe-
such anbieten, um ihr Hilfen anzubieten
oder eine ärztliche Untersuchung durch-
zuführen. In der Einladung kann ihr an-
heimgestellt werden, sich unverzüglich in
ärztliche Behandlung zu begeben, statt
der Einladung zu folgen. Sie hat dann
Namen und Anschrift der Ärztin oder des
Arztes dem Sozialpsychiatrischen Dienst
mitzuteilen und die Ärztin oder den Arzt
zu ermächtigen, diesen von der Übernah-
me der Behandlung zu unterrichten.

(3) Wird von keinem der Angebote
nach Abs. 2 Satz 1 und 2 Gebrauch ge-
macht, soll ein Hausbesuch durchgeführt
werden. Ist der Hausbesuch nicht durch-
führbar oder kann während des Hausbe-
suchs eine gegebenenfalls erforderliche
ärztliche Untersuchung nicht durchge-
führt werden, ist die Person nach § 1 vor-
zuladen. Sie ist verpflichtet, dieser Vorla-
dung zu folgen und eine ärztliche Unter-
suchung zu dulden. Darauf ist in der Vor-
ladung hinzuweisen.

(4) Der Sozialpsychiatrische Dienst hat
das Recht auf Zugang in die Wohnung
der Person nach § 1, wenn eine gegen-
wärtige unmittelbare Gefahr für ihr Le-
ben oder ihre Gesundheit oder für das Le-
ben, die Gesundheit oder andere bedeu-
tende Rechtsgüter Anderer zu befürchten
ist, die nicht anders abgewendet werden
kann. Das Zugangsrecht nach Satz 1 kann
im Wege des unmittelbaren Zwangs
durchgesetzt werden. § 22 ist entspre-
chend, auch in Verbindung mit 
§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, anwendbar.

(5) Der betroffenen Person, ihrer Be-
treuerin oder ihrem Betreuer, wenn sie
oder er mit dem Aufgabenkreis der Ge-
sundheitssorge betraut ist, und mit ihrer
Einwilligung auch ihren Angehörigen
oder einer Vertrauensperson ist das Er-
gebnis der Untersuchung nach Abs. 3
Satz 3 unverzüglich mitzuteilen sowie auf
Verlangen Einsicht in die vollständige, sie
betreffende Akte zu gewähren, soweit der
Mitteilung und der Einsichtnahme nicht
erhebliche therapeutische Gründe oder
sonstige erhebliche Rechte Anderer ent-
gegenstehen. Die Verweigerung der Ak-
teneinsichtnahme ist schriftlich zu be-
gründen. Begibt sich die betroffene Per-
son nach der Untersuchung in ärztliche
Behandlung, so teilt der Sozialpsychiatri-
sche Dienst der behandelnden Ärztin
oder dem behandelnden Arzt den Unter-
suchungsbefund mit, wenn die betroffene
Person in die Mitteilung eingewilligt hat.

(6) Die Sozialpsychiatrischen Dienste
berichten dem für die Gesundheit zustän-
digen Ministerium einmal im Jahr über
die Maßnahmen nach Abs. 2 bis 4 in ano-
nymisierter Form.

§ 6

Koordinierung der
Hilfsangebote vor Ort

(1) Die Sozialpsychiatrischen Dienste
sollen die Hilfeangebote in ihrem örtli-
chen Zuständigkeitsbereich planen und
koordinieren. Sie können eine Psychia-
triekoordinatorin oder einen Psychiatrie-
koordinator bestellen.

(2) Die Sozialpsychiatrischen Dienste
werten die nach § 14 Abs. 2 übermittelten
Daten mit dem Ziel aus, Unterbringungen
so weit wie möglich zu vermeiden. Sie lei-
ten die Ergebnisse der Auswertung dem
für die Gesundheit zuständigen Ministeri-
um zu.

(3) Mindestens einmal im Jahr laden
die Sozialpsychiatrischen Dienste die an
der psychiatrischen Versorgung in ihrem
örtlichen Zuständigkeitsbereich beteilig-
ten Einrichtungen und Personen zu einer
Erörterung ein, um die psychiatrische
Versorgung und die Hilfsangebote vor Ort
zu analysieren mit dem Ziel, Unterbrin-
gungen zu vermeiden und die psychiatri-
sche Versorgung und die Hilfsangebote
vor Ort anzupassen und weiterzuentwi-
ckeln. Die Ergebnisse der Auswertung
nach Abs. 2 Satz 1 sollen in die Erörte-
rung einfließen.

§ 7

Ehrenamtliche Hilfe und Selbsthilfe

Ehrenamtliche Hilfen einschließlich
der Arbeit der Angehörigen und Psychia-
trie-Erfahrenen sowie Projekte der Selbst-
hilfe können unterstützt werden. Sie sind
in die Versorgung von Personen nach § 1
einzubeziehen.

§ 8

Finanzierung

Für die Erfüllung der Aufgaben der
Sozialpsychiatrischen Dienste nach § 5
Abs. 2 bis 4, § 6 und § 28 Abs. 2 Satz 2
leistet das Land an die Landkreise und
kreisfreien Städte einen Mehrbelastungs-
ausgleich. Zuständig hierfür ist das für die
Gesundheit zuständige Ministerium.

Dritter Teil

Unterbringung

Abschnitt 1

Unterbringungsvoraussetzungen,
Organisation von Unterbringung,

Besuchskommission und Fachaufsicht

§ 9

Voraussetzungen von Unterbringung

(1) Eine Person nach § 1 wird ohne
oder gegen ihren Willen untergebracht,
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wenn und solange infolge einer psy-
chischen Störung eine erhebliche Gefahr
für ihr Leben, ihre Gesundheit oder das
Leben, die Gesundheit oder andere be-
deutende Rechtsgüter Anderer besteht
und nicht anders abgewendet werden
kann.

(2) Eine Unterbringung nach diesem
Gesetz darf nicht angeordnet werden
oder fortdauern, wenn und solange eine
Unterbringung aufgrund

1. § 81 oder § 126a der Strafprozessord-
nung,

2. § 63 oder § 64 des Strafgesetzbuches
oder

3. § 7 des Jugendgerichtsgesetzes in der
Fassung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. April 2017
(BGBl. I S. 872), 

vollzogen wird.

§ 10

Psychiatrische Krankenhäuser

(1) Die Unterbringung nach diesem
Gesetz erfolgt in psychiatrischen Fach-
krankenhäusern oder in psychiatrischen
Fachabteilungen eines Krankenhauses
nach § 108 Nr. 1 oder 2 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (psychiatrisches
Krankenhaus). Die Versorgungsverpflich-
tung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2011 vom 
21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 587), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai
2017 (GVBl. S. 66), ist zu beachten.

(2) Die Unterbringung von Kindern
und Jugendlichen erfolgt in kinder- und
jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäu-
sern oder kinder- und jugendpsychiatri-
schen Fachabteilungen der Krankenhäu-
ser. Im begründeten Einzelfall ist die
kurzzeitige Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus für Erwachse-
ne zulässig.

(3) Bei der Auswahl des psychiatri-
schen Krankenhauses sollen die Wünsche
der unterzubringenden Person und die
Wohnortnähe berücksichtigt werden. Die
in Abs. 1 Satz 2 genannte Versorgungs-
verpflichtung bleibt unberührt

(4) Die Unterbringung kann in ge-
schlossenen und offenen Stationen erfol-
gen. Die Unterbringung soll so weit wie
möglich in offenen und freien Formen
durchgeführt werden, soweit der Zweck
der Unterbringung dies zulässt und dies
von der ärztlichen Leitung des psychiatri-
schen Krankenhauses verantwortet wird.

(5) Die psychiatrischen Krankenhäuser
haben durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, dass sich die untergebrach-
ten Personen der Unterbringung nicht
entziehen.

§ 11

Beleihung und Bestellung

(1) Sofern die Träger der psychiatri-
schen Krankenhäuser keine juristischen

Personen des öffentlichen Rechts sind,
werden sie durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag mit der Aufgabe der Unterbrin-
gung nach diesem Gesetz beliehen. Im
Beleihungsvertrag hat sich der Träger zu
verpflichten, sicherzustellen, dass in dem
psychiatrischen Krankenhaus jederzeit
die zur ordnungsgemäßen Durchführung
der Unterbringung erforderlichen perso-
nellen, sachlichen, baulichen und organi-
satorischen Voraussetzungen gegeben
sind.

(2) Die ärztlichen Leitungen der psy-
chiatrischen Krankenhäuser und ihre
Stellvertretungen sowie die weiteren Ärz-
tinnen und Ärzte werden auf Vorschlag
des Trägers des psychiatrischen Kranken-
hauses widerruflich für die Durchführung
der Aufgaben nach diesem Gesetz be-
stellt. Die vorgeschlagenen Personen
müssen fachlich und persönlich geeignet
sein.

(3) Für die Beleihungen nach Abs. 1
Satz 1 und die Bestellungen nach Abs. 2
Satz 1 ist das für die Gesundheit zuständi-
ge Ministerium zuständig.

§ 12

Ausübung der Befugnisse im
psychiatrischen Krankenhaus

(1) Entscheidungen über grundrechts-
einschränkende Maßnahmen, insbeson-
dere Entscheidungen nach § 17 Abs. 1
Satz 1, § 20 Abs. 1 und 2, § 21 Abs. 1 und
2, § 23 Satz 2, § 24 Abs. 2, § 25 Abs. 1
Satz 2, sowie die Entscheidung über eine
Nichtaufnahme nach § 17 Abs. 1 Satz 1
oder eine Entlassung nach § 17 Abs. 3,
sind den nach § 11 Abs. 2 Satz 1 bestell-
ten Personen vorbehalten.

(2) Bei Gefahr im Verzug können auch
andere Bedienstete des psychiatrischen
Krankenhauses besondere Sicherungs-
maßnahmen nach § 21 vorläufig anord-
nen. In den Fällen des Satzes 1 ist unver-
züglich eine nach § 11 Abs. 2 Satz 1 be-
stellte Person zu unterrichten.

§ 13

Besuchskommission

(1) Das für die Gesundheit zuständige
Ministerium richtet für die Dauer von je-
weils fünf Jahren Besuchskommissionen
ein. Bei der Berufung der Mitglieder sol-
len nach Möglichkeit die Vorschläge des
Fachbeirats Psychiatrie berücksichtigt
werden.

(2) Der Besuchskommission sollen an-
gehören:

1. eine Fachärztin oder ein Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, beim
Besuch einer Einrichtung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie eine Fachärz-
tin oder ein Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychothera-
pie,
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2. eine Gesundheits- oder Krankenpfle-
gerin oder ein Gesundheits- oder
Krankenpfleger mit Berufserfahrung
im Fachgebiet Psychiatrie und Psy-
chotherapie,

3. eine Psychologische Psychotherapeu-
tin oder ein Psychologischer Psycho-
therapeut, beim Besuch einer Einrich-
tung für Kinder- und Jugendpsychia-
trie eine Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin oder ein Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeut,

4. eine Betreuungsrichterin oder ein Be-
treuungsrichter, beim Besuch einer
Einrichtung für Kinder- und Jugend-
psychiatrie eine Familienrichterin
oder ein Familienrichter,

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter ei-
nes  Sozialpsychiatrischen Dienstes,

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter der
unabhängigen Beschwerdestellen,

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter
aus dem Kreis der Psychiatrie-Erfah-
renen,

8. eine Vertreterin oder ein Vertreter
aus dem Kreis der Angehörigen.

Die in Satz 1 genannten Personen dürfen
weder in der zu besichtigenden Einrich-
tung gegenwärtig beschäftigt noch mit
der Bearbeitung von Unterbringungssa-
chen im Einzugsbereich der zu besichti-
genden Einrichtung unmittelbar befasst
sein.

(3) Die Besuchskommission besucht in
den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten
des Gesetzes mindestens ein Mal pro
Jahr, danach mindestens alle drei Jahre
die psychiatrischen Krankenhäuser, in de-
nen Personen nach diesem Gesetz unter-
gebracht werden, und überprüft sie da-
raufhin, ob die mit der Unterbringung
verbundenen Aufgaben erfüllt werden.
Die Besuchskommission kündigt ihren
Besuch ein bis drei Tage vorher an. Der
Besuchskommission ist ungehinderter Zu-
gang zu den psychiatrischen Kranken-
häusern zu gewähren. Bei den Besichti-
gungen ist den untergebrachten Personen
Gelegenheit zu geben, Wünsche und Be-
schwerden vorzutragen. Die psychiatri-
schen Krankenhäuser sind verpflichtet,
die Besuchskommission bei ihrer Tätig-
keit zu unterstützen und ihr die ge-
wünschten Auskünfte zu erteilen. Die Pa-
tientenfürsprecherin oder der Patienten-
fürsprecher kann zu dem Besuch hinzu-
gezogen werden. Zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben ist der Besuchskommission Ein-
sicht in die hierfür erforderlichen Unterla-
gen zu gewähren. Personenbezogene Pa-
tientenunterlagen dürfen nur mit schriftli-
cher Einwilligung der betroffenen unter-
gebrachten Person eingesehen werden.

(4) Die Besuchskommission legt als-
bald, spätestens drei Monate nach einem
Besuch, dem für die Gesundheit zuständi-
gen Ministerium einen Besuchsbericht
mit dem Ergebnis der Überprüfung vor.
Das psychiatrische Krankenhaus erhält
eine Durchschrift des Berichts. Angaben
über persönliche Belange untergebrach-

ter Personen, die identifizierende Rück-
schlüsse auf einzelne Personen zulassen,
dürfen in den Bericht nicht aufgenommen
werden, es sei denn, diese Angaben sind
zur Darstellung des Sachzusammenhangs
im Bericht unerlässlich und die unterge-
brachte Person hat einer Aufnahme in
den Bericht zugestimmt.

(5) Die Mitglieder der Besuchskommis-
sion sind nicht an Weisungen gebunden.
Sie sind zur Verschwiegenheit verpflich-
tet. Ihre Aufgaben nehmen sie ehrenamt-
lich wahr. Die Mitglieder der Besuchs-
kommission erhalten eine pauschale Auf-
wandsentschädigung sowie die Erstat-
tung ihrer Fahrtkosten.

§ 14

Berichtspflicht

(1) Das psychiatrische Krankenhaus
hat der Fachaufsichtsbehörde jährlich
über

1. die Anzahl und Dauer von Unterbrin-
gungen, getrennt nach Geschlecht
und Alter der untergebrachten Perso-
nen, nach diesem Gesetz sowie nach
§ 1906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und § 1631b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs,

2. die Anzahl der jeweiligen psy-
chischen Störungen, aufgrund derer
die Unterbringungen nach § 9 Abs. 1
erfolgen,

3. den Zeitpunkt der Aufnahme in den
Fällen nach § 17 Abs. 1 Satz 1,

4. die Anzahl der Fälle nach § 17 Abs. 1
Satz 2,

5. die Anzahl der Fälle, in denen nach
einer Entscheidung nach § 17 Abs. 1
Satz 1 die Person aufgrund eigener
Entscheidung im psychiatrischen
Krankenhaus verbleibt,

6. die Anzahl der Fälle nach § 17 Abs. 3
Satz 1,

7. die Anzahl der Behandlungsmaßnah-
men nach § 20,

8. die Anzahl der besonderen Siche-
rungsmaßnahmen nach § 21 und

9. die Anzahl der Fälle nach § 26 Abs. 1
Satz 1, wenn nach Ende der Beurlau-
bung unmittelbar die Entlassung er-
folgt,

zu berichten.

(2) Das für die Gesundheit zuständige
Ministerium übermittelt den Sozialpsychi-
atrischen Diensten die für ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereich relevanten Daten
nach Abs. 1 in anonymisierter Form.

§ 15

Fachaufsicht

(1) Das für die Gesundheit zuständige
Ministerium führt die Fachaufsicht über
die psychiatrischen Krankenhäuser in An-
gelegenheiten nach diesem Gesetz.

(2) Die Fachaufsichtsbehörde hat ein
Weisungsrecht gegenüber dem Träger des
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psychiatrischen Krankenhauses. Kommt
der Träger eines psychiatrischen Kranken-
hauses einer Weisung der Fachaufsichtsbe-
hörde nicht innerhalb der von ihr gesetzten
Frist nach, kann diese die erforderlichen
Maßnahmen für den Träger selbst und auf
dessen Kosten vornehmen. Sie tritt dabei
kommissarisch in die Rechte des Trägers
ein und kann sich der personellen, sachli-
chen, baulichen und organisatorischen Aus-
stattung des Trägers bedienen. Die Fachauf-
sichtsbehörde hat ein Weisungsrecht gegen-
über den nach § 11 Abs. 2 Satz 1 bestellten
Personen. Das Weisungsrecht betrifft nicht
die ärztliche Therapiefreiheit.

(3) Im Rahmen der Fachaufsicht ist der
zuständigen Fachaufsichtsbehörde Aus-
kunft zu erteilen, Einsicht in Akten und
sonstige Schriftstücke sowie Zugang zu
den Räumlichkeiten der Einrichtung zu
gewähren.

Abschnitt 2

Unterbringungsverfahren

§ 16

Unterbringungsverfahren

(1) Ein gerichtliches Verfahren über
die Unterbringung nach § 151 Nr. 7 des
Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 1. März
2017 (BGBl. I S. 386), oder die Unterbrin-
gung oder die ärztlichen Behandlungs-
maßnahmen nach § 312 Satz 1 Nr. 3 des
Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit wird durch
einen Antrag der zuständigen Verwal-
tungsbehörde eingeleitet.

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde
für den Antrag nach Abs. 1 und die Zu-
führung zur Unterbringung nach § 326
des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist der
Gemeindevorstand, abweichend hiervon
das Gesundheitsamt, wenn der Sozialpsy-
chiatrische Dienst zuerst mit der Angele-
genheit befasst ist.

(3) Örtlich zuständig ist die Verwal-
tungsbehörde des Wohnsitzes oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsortes der unterzu-
bringenden Person.

(4) Dem Antrag nach Abs. 1 soll eine
ausführliche ärztliche Stellungnahme bei-
gefügt werden, die auch Aussagen über
die Notwendigkeit und Dauer von Be-
handlungsmaßnahmen nach § 20 Abs. 1
und 2 enthalten soll und die auf einer
höchstens 14 Tage zurückliegenden Un-
tersuchung beruht.

§ 17

Sofortige vorläufige Unterbringung
(1) Liegen die Voraussetzungen für ei-

ne Unterbringung nach § 9 Abs. 1 mit ho-
her Wahrscheinlichkeit vor und ist Gefahr

im Verzug, so kann ein nach § 11 Abs. 2
Satz 1 bestellter Arzt die sofortige vorläu-
fige Unterbringung anordnen. In diesem
Fall ist unverzüglich eine einstweilige
Anordnung des Gerichts nach § 331, auch
in Verbindung mit § 332, des Gesetzes
über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit herbeizuführen.

(2) Die Person ist unverzüglich von ei-
ner Ärztin oder einem Arzt des psychiatri-
schen Krankenhauses zu untersuchen.

(3) Bestätigt die Untersuchung die An-
nahme der Voraussetzungen für eine Un-
terbringung nicht, so ist die Person unver-
züglich zu entlassen. Die Entlassung ist
unter Angabe von Gründen zu dokumen-
tieren und in den Fällen des § 32 Abs. 4
Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung ist die
örtliche Ordnungsbehörde oder die zu-
ständige Polizeibehörde zu informieren.

Abschnitt 3
Rechtsstellung und Behandlung

untergebrachter Personen

§ 18

Rechtsstellung
(1) Die nach diesem Gesetz unterge-

brachte Person wird so untergebracht, be-
handelt und betreut, dass der Unterbrin-
gungszweck mit dem geringstmöglichen
Eingriff in die persönliche Freiheit und
die körperliche Unversehrtheit erreicht
wird. Es soll darauf hingewirkt werden,
dass die untergebrachte Person schnellst-
möglich wieder in die Gemeinschaft ein-
gegliedert werden kann.

(2) Die untergebrachte Person unter-
liegt während der Unterbringung den in
diesem Gesetz vorgesehenen Beschrän-
kungen ihrer Freiheit. Diese müssen im
Hinblick auf den Zweck der Unterbrin-
gung oder zur Gewähr der Sicherheit
oder Ordnung in der Einrichtung erfor-
derlich sein. Die Beschränkungen müssen
in einem angemessenen Verhältnis zu ih-
rem Zweck stehen und dürfen die unter-
gebrachte Person nicht mehr und nicht
länger als notwendig beeinträchtigen.

(3) Entscheidungen über Eingriffe in
die Rechte der untergebrachten Person
sind unverzüglich zu dokumentieren und
zu begründen. Bei Gefahr im Verzug
kann die Dokumentation nachgeholt wer-
den.

(4) Die untergebrachte Person ist bei
der Aufnahme unverzüglich über ihre
Rechte und Pflichten während der Unter-
bringung aufzuklären. Sollte die Aufklä-
rung bei der Aufnahme im Hinblick auf
den Gesundheitszustand der unterge-
brachten Person nicht möglich sein, ist sie
unverzüglich nachzuholen. Die Aufklä-
rung ist zu dokumentieren.

(5) Die untergebrachte Person unter-
liegt der Hausordnung des psychiatri-
schen Krankenhauses.
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§ 19

Behandlung
(1) Die untergebrachte Person hat An-

spruch auf Behandlung. Die Behandlung
umfasst die gebotenen medizinischen und
therapeutischen Maßnahmen. Behand-
lungsziel und Behandlungsplanung sind
unverzüglich nach der Aufnahme der un-
tergebrachten Person durch das psychi-
atrische Krankenhaus gemeinsam mit ihr
zu erarbeiten und zu dokumentieren.

(2) Die medizinische Untersuchung
und Behandlung bedürfen, vorbehaltlich
des § 20, der umfassenden ärztlichen Auf-
klärung und der Einwilligung der unter-
gebrachten Person. Die untergebrachte
Person ist nicht einwilligungsfähig, wenn
sie störungsbedingt nicht fähig ist, Grund,
Bedeutung und Tragweite der Behand-
lung einzusehen und ihren Willen nach
dieser Einsicht zu bestimmen. Die Vor-
schriften zur Feststellung des Patienten-
willens (§§ 1901a und 1901b des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) bleiben unberührt.

§ 20

Behandlungsmaßnahmen
(1) Gegen den natürlichen Willen einer

nicht einwilligungsfähigen untergebrach-
ten Person sind medizinische Untersu-
chungen und Behandlungen sowie die Er-
nährung zulässig, wenn
1. eine erhebliche Gefahr für das Leben

der untergebrachen Person oder einer
schwerwiegenden Schädigung ihrer
Gesundheit vorliegt oder

2. dies zur Wiederherstellung der Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit
der untergebrachten Person erforder-
lich ist und wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass ohne die
Maßnahme ihre Entlassung nicht
möglich sein wird.

(2) Gegen den natürlichen Willen einer
untergebrachten Person sind bei erhebli-
cher Gefahr des Lebens oder einer ge-
genwärtigen schwerwiegenden Schädi-
gung der Gesundheit anderer Personen
medizinische Untersuchungen und Be-
handlungen zulässig.

(3) Behandlungsmaßnahmen nach
Abs. 1 und 2 dürfen nur angeordnet wer-
den, wenn
1. erfolglos versucht worden ist, die auf

Vertrauen gegründete Zustimmung
der untergebrachten Person zu der
Untersuchung, Behandlung oder Er-
nährung zu erwirken,

2. deren Anordnung der untergebrach-
ten Person angekündigt wurde und
sie über Art, Umfang und Dauer der
Maßnahme durch eine Ärztin oder ei-
nen Arzt aufgeklärt wurde,

3. die Maßnahme zur Abwendung der
Lebens- oder Gesundheitsgefahr oder
zur Wiederherstellung der Freiheit
geeignet, erforderlich, für die betrof-
fene Person nicht mit unverhältnis-
mäßigen Belastungen und Folgen
verbunden ist und mildere Mittel kei-
nen Erfolg versprechen und

4. der zu erwartende Nutzen der Maß-
nahme den möglichen Schaden der
Nichtbehandlung deutlich überwiegt.

Von den Anforderungen nach Nr. 1 und
Nr. 2 kann abgesehen werden, wenn Ge-
fahr im Verzug ist.

(4) Behandlungsmaßnahmen nach
Abs. 1 und 2 sind durch eine Ärztin oder
einen Arzt nach § 11 Abs. 2 Satz 1 einzu-
leiten und zu überwachen. Die Gründe
für die Anordnung einer Maßnahme nach
Abs. 1 und 2, das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Abs. 3 sowie die ergriffe-
nen Maßnahmen, einschließlich ihres
Zwangscharakters, ihrer Durchsetzungs-
weise, der Wirkungsüberwachung, sowie
der Untersuchungs- und Behandlungsver-
lauf sind zu dokumentieren.

(5) Die Anordnung einer Behandlungs-
maßnahme nach Abs. 1 und 2 bedarf der
Genehmigung des zuständigen Betreu-
ungsgerichts nach § 312 Satz 1 Nr. 3 des
Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit. In den Fällen
des Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 kann von ei-
ner Genehmigung nach Satz 1 abgesehen
werden, wenn hierdurch die Behandlung
verzögert würde und sich hieraus Nach-
teile für das Leben oder die Gesundheit
der gefährdeten Person ergeben würden.
In den Fällen des Satzes 2 ist die Geneh-
migung unverzüglich einzuholen, wenn
die Behandlungsmaßnahme fortgesetzt
werden muss.

(6) Zur Gewährleistung des Gesund-
heitsschutzes und der Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung
der untergebrachten Person zulässig,
wenn sie nicht mit einem körperlichen
Eingriff verbunden ist.

§ 21

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei einer erheblichen Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit der unter-
gebrachten Person oder für das Leben,
die Gesundheit oder andere bedeutende
Rechtsgüter Anderer können besondere
Sicherungsmaßnahmen angeordnet wer-
den, wenn und solange die Gefahr nicht
durch weniger einschneidende Maßnah-
men abgewendet werden kann. Als be-
sondere Sicherungsmaßnahmen sind zu-
lässig:

1. die Absonderung von anderen Pa-
tienten,

2. die Unterbringung in einem beson-
ders gesicherten Raum ohne gefähr-
dende Gegenstände,

3. der Entzug oder die Vorenthaltung
von Gegenständen,

4. der Entzug oder die Beschränkung
des Aufenthalts im Freien,

5. die zeitweise Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit (Fixierung),

6. die Beobachtung der untergebrach-
ten Person, auch durch technische
Hilfsmittel.
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Wird eine besondere Sicherungsmaßnah-
me nach Satz 2 Nr. 2 oder Nr. 5 vorge-
nommen, hat eine engmaschige Überwa-
chung durch therapeutisches oder pflege-
risches Personal zu erfolgen.

(2) Während der Ausführung, der Vor-
führung oder des Transports ist bei erhöh-
tem Entweichungsrisiko die Anordnung
der Fesselung zulässig, wenn und solange
die Gefahr nicht durch weniger ein-
schneidende Maßnahmen abgewendet
werden kann.

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen
nach Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 dürfen nur
aufrechterhalten werden, soweit und so-
lange es ihr Zweck erfordert.

(4) Während der Durchführung beson-
derer Sicherungsmaßnahmen sind eine
ärztliche Mitwirkung und Überwachung
zu gewährleisten. Die Durchführung der
Maßnahmen ist zu dokumentieren.

§ 22

Anwendung unmittelbaren Zwangs

(1) Die Anwendung unmittelbaren
Zwangs durch körperliche Gewalt und ih-
re Hilfsmittel ist den Bediensteten des
psychiatrischen Krankenhauses, in dem
die Unterbringung erfolgt, gegen die auf-
zunehmenden oder untergebrachten Per-
sonen gestattet, soweit und solange dies
im Hinblick auf den Zweck der Unter-
bringung oder zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit oder Ordnung des psychiatri-
schen Krankenhauses unerlässlich ist.

(2) Die Anwendung unmittelbaren
Zwangs ist anzukündigen. Die Ankündi-
gung darf nur unterbleiben, wenn die
Umstände sie nicht zulassen, insbesonde-
re wenn der unmittelbare Zwang sofort
angewendet werden muss, um eine ge-
genwärtige Gefahr abzuwenden.

(3) Abhängig vom Gesundheitszustand
der untergebrachten Person soll eine
Nachbesprechung der Anwendung un-
mittelbaren Zwangs zeitnah und mög-
lichst gemeinsam mit einer pflegerischen
oder therapeutischen Bezugsperson erfol-
gen. Eine Person des Vertrauens kann
hinzugezogen werden.

(4) Unter mehreren möglichen und ge-
eigneten Maßnahmen des unmittelbaren
Zwangs ist diejenige zu wählen, die den
Einzelnen und Dritte voraussichtlich am
wenigsten beeinträchtigt. Die Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs hat zu unter-
bleiben, wenn ein durch ihn zu erwarten-
der Schaden erkennbar außer Verhältnis
zu dem angestrebten Erfolg steht.

(5) Die Anwendung unmittelbaren
Zwangs ist zu dokumentieren.

§ 23

Persönlicher Besitz, Besuche,
Telefongespräche

Die untergebrachte Person hat das
Recht, persönliche Gegenstände im Zim-
mer zu haben, Be such zu empfangen so-
wie auf ihre Kosten Telefongespräche zu

führen. Diese Rechte können einge-
schränkt werden, wenn und solange der
Zweck der Unterbringung oder die Si-
cherheit oder Ordnung in dem psychiatri-
schen Krankenhaus gefährdet wird. Maß-
nahmen nach Satz 2 sind zu dokumentie-
ren. Satz 2 gilt nicht für Besuche von und
Telefonate mit den in § 24 Abs. 3 genann-
ten Personen und Stellen.

§ 24

Schriftverkehr

(1) Die untergebrachte Person hat das
Recht, Schreiben abzusenden und zu
empfangen.

(2) Der Schriftwechsel darf überwacht
und angehalten werden, wenn und solan-
ge Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
der Zweck der Unterbringung oder die Si-
cherheit oder Ordnung in dem psychiatri-
schen Krankenhaus gefährdet werden.
Angehaltene Schreiben werden an die
Absenderin oder den Absender zurückge-
geben oder, sofern dies unmöglich ist, von
dem psychiatrischen Krankenhaus ver-
wahrt. Maßnahmen nach Satz 1 und 2
sind zu dokumentieren.

(3) Der Schriftwechsel der unterge-
brachten Person mit

1. Gerichten,

2. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten,

3. Notarinnen und Notaren,

4. der Besuchskommission nach § 13,

5. der Patientenfürsprecherin oder dem
Patientenfürsprecher,

6. der unabhängigen Beschwerdestelle
nach § 32,

7. Seelsorgerinnen oder Seelsorgern,

8. der Betreuerin oder dem Betreuer,
der Betreuungsbehörde,

9. der Fachaufsichtsbehörde nach § 15,

10. den Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder sowie der
Aufsichtsbehörde nach § 38 des Bun-
desdatenschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410),

11. den Volksvertretungen des Bundes
und der Länder sowie deren Mitglie-
dern,

12. dem Europäischen Komitee zur Ver-
hütung von Folter und unmenschli-
cher und erniedrigender Behandlung
oder Strafe,

13. der konsularischen und diplomati-
schen Vertretung ihres Heimatlandes,

14. Ärztinnen und Ärzte, in deren Be-
handlung sich die untergebrachte
Person vor ihrer Unterbringung be-
funden hat, sowie

15. den Personen und Stellen nach § 119
Abs. 4 Satz 2 Nr. 5, 6, 8 bis 12 und 14
bis 17 der Strafprozessordnung
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unterliegt nicht den Einschränkungen des
Abs. 2.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entspre-
chend für Pakete und Nachrichten auf
Bild- oder Tonträgern sowie elektroni-
schen Schriftverkehr.

§ 25

Religionsausübung

(1) Die untergebrachte Person hat das
Recht, in dem psychiatrischen Kranken-
haus an Gottesdiensten oder sonstigen re-
ligiösen Veranstaltungen im Rahmen der
Krankenhausseelsorge nach § 6 des Hes-
sischen Krankenhausgesetzes 2011 teilzu-
nehmen. Sie kann von der Teilnahme
ausgeschlossen werden, wenn und solan-
ge der Zweck der Unterbringung oder die
Sicherheit oder Ordnung in dem psychi-
atrischen Krankenhaus gefährdet wird.
Maßnahmen nach Satz 2 sind zu doku-
mentieren.

(2) Abs. 1 gilt für Angehörige weltan-
schaulicher Bekenntnisse entsprechend.

§ 26

Beurlaubung

(1) Die ärztliche Leitung des psychi-
atrischen Krankenhauses kann die unter-
gebrachte Person bis zu zwei Wochen be-
urlauben, wenn der Gesundheitszustand
und die persönlichen Verhältnisse es
rechtfertigen und ein Missbrauch des Ur-
laubs nicht zu befürchten ist. Die Beurlau-
bung kann mit Auflagen verbunden wer-
den. Sie kann jederzeit widerrufen wer-
den.

(2) Eine bevorstehende Beurlaubung
oder deren Widerruf ist dem zuständigen
Gericht und der gesetzlichen Vertreterin
oder dem gesetzlichen Vertreter oder der
Betreuerin oder dem Betreuer rechtzeitig
mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht für eine stun-
denweise Beurlaubung (Ausgang).

Abschnitt 4

Entlassung

§ 27

Mitteilung des Wegfalls der
Unterbringungsvoraussetzungen

Fallen die Voraussetzungen für die
Unterbringung nach § 9 Abs. 1 weg, hat
die ärztliche Leitung des psychiatrischen
Krankenhauses dies dem zuständigen
Gericht unverzüglich mitzuteilen.

§ 28

Entlassung

(1) Die untergebrachte Person ist zu
entlassen

1. in den Fällen des § 17 Abs. 1 Satz 1

a) sobald der Grund für die sofortige
vorläufige Unterbringung wegge-
fallen ist,

b) spätestens 24 Stunden nach der
Aufnahme zur sofortigen vorläufi-
gen Unterbringung, wenn sie
nicht vorher der Richterin oder
dem Richter zugeführt worden ist,

c) in jedem Fall spätestens bis zum
Ende des Tages nach der Aufnah-
me zur sofortigen vorläufigen Un-
terbringung, wenn nicht vorher
die Fortdauer der Unterbringung
durch richterliche Entscheidung
angeordnet ist,

2. wenn das Gericht die von ihm ange-
ordnete Unterbringung aufgehoben
oder die Vollziehung der Unterbrin-
gung ausgesetzt hat,

3. wenn die vom Gericht bestimmte
Dauer der Unterbringung abgelaufen
ist.

(2) Das psychiatrische Krankenhaus
hat der gesetzlichen Vertreterin oder dem
gesetzlichen Vertreter oder der Betreuerin
oder dem Betreuer die bevorstehende
Entlassung mitzuteilen. Die Entlassung ist
dem schon vorab mit der untergebrachten
Person befassten Sozialpsychiatrischen
Dienst mitzuteilen. § 1 Abs. 6 Satz 1 und 2
des Hessischen Gesetzes über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung ist anwend-
bar.

Abschnitt 5

Datenschutz

§ 29

Datenschutz

Es gelten die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Hessischen Kranken-
hausgesetzes 2011 in der jeweils gelten-
den Fassung.

Abschnitt 6

Kosten

§ 30

Kosten

Die Kosten einer Unterbringung nach
diesem Gesetz, einschließlich der Trans-
portkosten, hat die untergebrachte Person
zu tragen, soweit nicht ein Leistungsträ-
ger nach § 12 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch oder ein sonstiger Dritter zur
Leistung verpflichtet ist. 

Vierter Teil

Fachbeirat Psychiatrie, Unabhängige
Beschwerdestelle, 

Patientenfürsprecherinnen und 
Patientenfürsprecher

§ 31

Fachbeirat Psychiatrie

(1) Das für die Gesundheit zuständige
Ministerium richtet einen Fachbeirat Psy-
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chiatrie ein, in den Vertreterinnen und
Vertreter der an der psychiatrischen Ver-
sorgung beteiligten Organisationen, ins-
besondere Leistungsträger, Leistungser-
bringer, Sozialverbände sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter aus den Kreisen der
Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen,
berufen werden können. Der Vorsitz und
die Geschäftsführung obliegen dem für
die Gesundheit zuständigen Ministerium.

(2) Der Fachbeirat Psychiatrie berät die
Landesregierung in Fragen der psychi-
atrischen Versorgung und dient der Koor-
dination der verschiedenen Beteiligten
des psychiatrischen Versorgungssystems.
Die von den Sozialpsychiatrischen Diens-
ten ausgewerteten Daten nach § 6 Abs. 2
Satz 1 sowie die Berichte der Besuchs-
kommissionen nach § 13 Abs. 4 Satz 1
werden ihm für die Beratung von dem für
die Gesundheit zuständigen Ministerium
zur Verfügung gestellt.

§ 32

Unabhängige Beschwerdestelle

(1) Die Landkreise und kreisfreien
Städte sollen unabhängige Beschwerde-
stellen einrichten. Die unabhängige Be-
schwerdestelle prüft neutral Anregungen
und Beschwerden von Personen nach § 1,
ihren Angehörigen und Vertrauensperso-
nen und wirkt in Zusammenarbeit mit ih-
nen auf eine Problemlösung hin. Die Tä-
tigkeit der unabhängigen Beschwerde-
stelle erfolgt unentgeltlich.

(2) Mitglied der unabhängigen Be-
schwerdestelle sollen insbesondere Perso-
nen mit langjähriger Erfahrung in der Be-
handlung und Betreuung von Personen
nach § 1 sein. Es sollen nach Möglichkeit
mindestens je eine Vertreterin oder ein
Vertreter aus dem Kreis der Psychiatrie-
Erfahrenen und aus dem Kreis der Ange-
hörigen sowie eine Person mit Berufser-
fahrung im psychiatrischen Versorgungs-
system vertreten sein. Die Mitglieder sind
zur Verschwiegenheit verpflichtet, gleich-
berechtigt und nicht weisungsgebunden.

(3) Die unabhängige Beschwerdestelle
bestimmt, ob die eingegangenen Be-
schwerden und Anregungen von einzel-
nen Mitgliedern oder gemeinsam bear-
beitet werden. Die Vertraulichkeit der
Daten ist sicherzustellen; eine Weitergabe
von Daten darf nur mit Zustimmung der
beschwerdeführenden oder betroffenen
Person erfolgen.

(4) In psychiatrischen Krankenhäu-
sern, bei den Sozialpsychiatrischen Diens-
ten und in sonstigen für die Hilfe von Per-
sonen nach § 1 zuständigen Einrichtun-
gen ist in geeigneter Weise über Namen,
Anschrift, Aufgabenbereich und Erreich-
barkeit der Mitglieder der unabhängigen
Beschwerdestelle zu unterrichten. Die Be-
schwerden und Anregungen sowie die
Tätigkeit der unabhängigen Beschwerde-
stelle sind zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist dem zuständigen Gesund-
heitsamt jährlich in anonymisierter Form
zur Verfügung zu stellen.

(5) Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te können der unabhängigen Beschwerde-
stelle den Zugang zu Telefon, elektroni-
schen Medien, Aktenaufbewahrungssyste-
men und Sachmitteln gewähren.

(6) Für die Einrichtung unabhängiger
Beschwerdestellen gewährt das Land den
Landkreisen und kreisfreien Städten eine
jährliche Pauschale.

§ 33

Patientenfürsprecherinnen und 
Patientenfürsprecher

Mit Einverständnis der Person nach § 1
kann die Patientenfürsprecherin oder der
Patientenfürsprecher nach § 7 des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2011 in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus mit der
unabhängigen Beschwerdestelle zusam-
menarbeiten.

Fünfter Teil

Schlussbestimmungen

§ 34

Verordnungsermächtigungen

Die für die Gesundheit zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige Mi-
nister wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung

1. Standards für die Auswertung der
Daten nach § 6 Abs. 2 Satz 1 zu be-
stimmen,

2. nähere Regelungen über die Höhe
und Auszahlung des Mehrbelas-
tungsausgleichs nach § 8 zu treffen,

3. nähere Regelungen über die Höhe
und Auszahlung der Pauschale und
der Fahrtkostenerstattung nach § 13
Abs. 5 Satz 4 zu treffen,

4. die Art der zu übermittelnden Daten,
den Zeitpunkt der Übermittlung und
Standards für die Datenübermittlung
nach § 14 Abs. 1 zu bestimmen,

5. nähere Regelungen über die Höhe
und Auszahlung der Pauschale nach
§ 32 Abs. 6 zu treffen.

§ 35

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können ein-
geschränkt werden die Grundrechte auf

1. die körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und
Art. 3 der Verfassung des Landes
Hessen),

2. die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes und Art. 5
der Verfassung des Landes Hessen),

3. das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 12 der Verfassung des
Landes Hessen) und

4. die Unverletzlichkeit der Wohnung
(Art. 13 Abs. 1 des Grundgesetzes



76 Nr. 6 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 15. Mai 2017

und Art. 8 der Verfassung des Landes
Hessen).

§ 36

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2017
in Kraft. Abweichend hiervon tritt § 34 am
Tage nach der Verkündigung in Kraft.
Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2021 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit

und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. September 2015 (GVBl. S. 346), wird
wie folgt geändert:

1. In § 15 Abs. 6 Satz 4 wird die Angabe
„§ 161 Abs. 2“ durch „§ 161 Abs. 3“
ersetzt.

2. Dem § 32 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Die örtlichen Ordnungsbehör-
den und die Polizeibehörden können
eine Person, für die die Voraussetzun-
gen für eine sofortige vorläufige Un-
terbringung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
des Psychisch-Kranken-Hilfe-Geset-
zes vom 4. Mai 2017 (GVBl. S. 66)
vorliegen, vorläufig in Gewahrsam
nehmen und in ein psychiatrisches
Krankenhaus nach § 10 Abs. 1 bis 3
des Psychisch-Kranken-Hilfe-Geset-
zes oder im Falle einer somatischen
Behandlungsbedürftigkeit vorüberge-
hend in ein Allgemeinkrankenhaus
bringen; § 17 Abs. 1 Satz 2 des Psy-
chisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes und
§ 33 Abs. 1 Satz 2 gelten entspre-
chend. Sie können eine Person, die
nach § 9 Abs. 1 oder § 17 Abs. 1 des
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes
untergebracht ist und sich ohne Er-
laubnis außerhalb des psychiatri-
schen Krankenhauses aufhält, dorthin
zurückbringen.“

3. § 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort
„in“ das Wort „den“ und nach der
Angabe „(BGBl. I S. 2586, 2587)“
ein Komma und die Angabe „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
1. März 2017 (BGBl. I S. 386)“ ein-
gefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Gerichtskosten gelten die
Vorschriften des Gerichts- und No-

tarkostengesetzes vom 23. Juli
2013 (BGBl. I S. 2586), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21. No-
vember 2016 (BGBl. I S. 2591).“

4. In § 51 Abs. 2 wird die Angabe 
„§§ 901, 904 bis 906 und 910“ durch
„§§ 802g und 802h“ ersetzt.

5. In § 61 Abs. 1 Nr. 5 wird die Angabe
„§ 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie
Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes“
durch „§ 54 Abs. 3 des Hessischen
Strafvollzugsgesetzes vom 28. Juni
2010 (GVBl. I S. 185), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. November
2015 (GVBl. S. 498), des § 54 Abs. 3
des Hessischen Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes vom 5. März
2013 (GVBl. S. 46), geändert durch
Gesetz vom 30. November 2015
(GVBl. S. 498), des § 39 Abs. 2 des
Hessischen Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetzes vom 28. Juni 2010
(GVBl. I S. 185, 208), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. November 2015
(GVBl. S. 498), sowie des § 53 Abs. 2
des Hessischen Jugendstrafvollzugs-
gesetzes vom 19. November 2007
(GVBl. I S. 758), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. November 2015
(GVBl. S. 498)”, ersetzt.

6. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „und 3“
gestrichen.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3
und in Satz 1 wird die Angabe
„Nr. 2“ durch „Nr. 1 und 2“ er-
setzt.

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4.

7. § 89 Abs. 1 werden folgende Sätze
angefügt:

„Die für die Kampfmittelbeseitigung
zuständige Behörde kann einen Drit-
ten mit der Erfüllung dieser Aufgabe
beauftragen. Die Verantwortlichkeit
der zuständigen Behörde für die Er-
füllung der Pflichten bleibt hiervon
unberührt.“

8. In § 114 Satz 2 wird die Angabe
„Abs. 4“ durch „Abs. 3“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen
Krankenhausgesetzes 2011

In § 5 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Krankenhausgesetzes 2011 vom 21. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. November
2015 (GVBl. S. 414), wird die Angabe
„Gesetz über die Entziehung der Freiheit
geisteskranker, geistesschwacher, rausch-
gift- oder alkoholsüchtiger Personen vom
19. Mai 1952 (GVBl. I S. 111), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Juli 1997
(GVBl. I S. 217)“ durch „Psychisch-Kran-
ken-Hilfe-Gesetz vom 4. Mai 2017 (GVBl.
S. 66)“ ersetzt.

2) Ändert FFN 310-63
3) Ändert FFN 351-84
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Artikel 44)

Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

In § 7a Abs. 5 Satz 3 des Maßregelvoll-
zugsgesetzes vom 3. Dezember 1981
(GVBl. I S. 414), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29. April 2015 (GVBl. S. 202),
wird das Wort „Strafvollstreckungsgeset-
zes“ durch „Strafvollzugsgesetzes“ er-
setzt.

Artikel 5

Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden

1. das Gesetz über die Entziehung der
Freiheit geisteskranker, geistes-
schwacher, rauschgift- oder alkohol-
süchtiger Personen vom 19. Mai 1952
(GVBl. S. 111)5), zuletzt geändert

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 4. Mai 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r

4) Ändert FFN 352-3
5) Hebt auf FFN 352-1
6) Hebt auf FFN 352-2
7) Hebt auf FFN 352-4

durch Gesetz vom 15. Juli 1997
(GVBl. I S. 217),

2. die Verordnung zur Durchführung
des § 17 des Gesetzes über die Ent-
ziehung der Freiheit geisteskranker,
geistesschwacher, rauschgift- oder al-
koholsüchtiger Personen vom 7. Sep-
tember 1954 (GVBl. S. 154)6),

3. die Verordnung zur Ausführung des 
§ 7 Abs. 2 des Maßregelvollzugsge-
setzes vom 29. September 1982
(GVBl. I S. 233)7).

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2017
in Kraft. Abweichend hiervon tritt Art. 1 
§ 34 am Tage nach der Verkündung in
Kraft.
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Aufgrund des § 8 des Gesetzes über
die Hoheitszeichen des Landes Hessen
vom 4. August 1948 (GVBl. S. 111) ver-
ordnet der Minister des Innern und für
Sport im Benehmen mit der Ministerin
der Justiz:

Artikel 1

Die Hoheitszeichenverordnung vom
11. September 2014 (GVBl. S. 212) wird
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 1

Wappenführende Stellen, 
Erlaubnis“.

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

c) Als Abs. 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Das für Grundsatzfragen der
allgemeinen Verwaltungs- und Be-
hördenorganisation zuständige Mi-
nisterium kann nicht wappenfüh-
renden Stellen auf deren Antrag

ausnahmsweise die Verwendung
des Landeswappens für bestimmte
Zwecke erlauben.

(3) Die Verwendung des Landes-
wappens zu wissenschaftlichen
oder Lehr- und Sammlerzwecken
bedarf keiner Erlaubnis nach 
Abs. 2.“

2. In § 3 Abs. 1, § 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 1
wird jeweils nach der Angabe „§ 1“
die Angabe „Abs. 1“ eingefügt.

3. Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 wird folgender
Satz eingefügt:

„Für die Siegelung von Schriftstücken,
die mit Hilfe drucktechnischer oder
elektronischer Einrichtungen erstellt
werden, kann ein Abdruck des Siegels
maschinell eingedruckt sein oder auf-
gedruckt werden, wobei in der Um-
schrift auf eine Ortsangabe verzichtet
werden kann, wenn sich diese eindeu-
tig aus dem Schriftstück ergibt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 17-45

Verordnung
zur Änderung der Hoheitszeichenverordnung�*)

Vom 5. April 2017

Wiesbaden, den 5. April 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 4 in Ver-
bindung mit § 7 des Gesetzes zur Errich-
tung der Informationstechnik-Stelle der
hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Re-
gelung justizorganisatorischer Angele-
genheiten vom 16. Dezember 2011 
(GVBl. I S. 778), geändert durch Gesetz
vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) verord-
net die Ministerin der Justiz:

Artikel 1

Die Aufbewahrungsverordnung vom 
5. März 2012 (GVBl. S. 70), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 19. Februar
2015 (GVBl. S. 58), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „6. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2512)“
durch „23. November 2015 (BGBl. I
S. 2090)“ ersetzt.

b) In Nr. 4 Buchst. a wird die Angabe
„Gesetz vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 3057)“ durch „Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474)“ ersetzt.

2. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2017“
durch „2022“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 210-100

Dritte Verordnung
zur Änderung der Aufbewahrungsverordnung*)

Vom 19. April 2017

Wiesbaden, den 19. April 2017

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n
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